
kapitel 2
über die kommunikation innerhalb 
der museumsverwaltung sowie mit der 
öffentlichkeit

Einleitung

In diesem abschließenden Kapitel soll die Beobachtung, dass das öffentliche 
Museumspublikum in Berlin von Anfang an keine passive Gruppe schwei-
gender Kunstkonsumenten war, noch deutlicher an Kontur gewinnen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, ist es noch wichtiger als zuvor, die zeitgenössischen 
Quellen selbst sprechen zu lassen, ihnen wird deshalb in diesem letzten Teil 
der Studie zusätzlicher Raum gegeben. Gerade den Informationen in den 
Jahresberichten der Gemäldegalerie und den Verwaltungsberichten der ver-
schiedenen Generaldirektoren im Hinblick auf den Museumsbesuch muss 
hier besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da sie die einzigen dies-
bezüglichen konkreten Hinweise liefern. Die uns interessierenden Passagen 
sind aus diesem Grund im Folgenden ausführlich wiedergegeben. Dass diese 
Hinweise, verstreut über verschiedenste Akten sowohl des Zentralarchivs der 
Staatlichen Museen zu Berlin als auch des Geheimen Staatsarchivs Preußischer 
Kulturbesitz, aus teils nur schwer entzifferbarem handschriftlich Verfasstem 
›herauszulesen‹ waren, ist vermutlich der Grund dafür, warum man sich 
bislang nicht an eine systematische Transkription dieser Quellen gewagt hat.

Wie zu Beginn bereits angemerkt, kristallisierte sich während dieser For-
schungsarbeit immer klarer heraus, dass das öffentliche Museum von jeher im 
Wesentlichen ein Ort der Kommunikation gewesen ist, mit einem Publikum, 
das Entwicklungsprozesse durchaus mitgestaltete bzw. sich aktiv um Teilhabe 
bemühte. Aus der Durchsicht der betreffenden Akten und Pressemitteilungen 
ließ sich eine Liste von Diskussionspunkten erstellen, die für die kulturelle 
Praxis des Berliner Museumsbesuchs im 19. Jahrhundert Relevanz besaßen und 
daher – je nach Gewichtung und Tragweite in unterschiedlich starker Ausprä-
gung – Gegenstand von Kontroversen waren, und zwar sowohl museumsintern 
als auch zwischen der Museumsverwaltung und der Öffentlichkeit. Anhand 
dieser Liste soll nun detaillierter dargelegt werden, wie und in welchem 
Umfang diskutiert wurde. Sie umfasst folgende Problemstellungen:
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– die Erleichterung des Museumseintritts
– die Zulassung von Kindern und deren Mindestalter
– den Museumszutritt an Sonn- und zweiten Feiertagen
– die Erweiterung dieses sonn- bzw. feiertäglichen Zutritts
– die künstliche Beleuchtung bzw. den abendlichen Einlass
– die Beschilderung der Kunstwerke
– erwünschte Annehmlichkeiten
– beklagte Unannehmlichkeiten

Darüber hinaus werden die Angaben über den Museumsbesuch, wie sie sich 
über einen langen Zeitraum in den Jahres- bzw. Verwaltungsberichten der 
Sammlungen und der Generaldirektoren finden, beleuchtet, um herauszuarbei-
ten, wie das Publikum museumsintern wahrgenommen wurde. Außerdem sei 
der Frage nachgegangen, wann welche Angebote der Wissensvermittlung ‒ abge-
sehen von den hier zuvor behandelten Katalogen und Verzeichnissen ‒ gemacht 
wurden, um die Museumsobjekte dem Publikum näherzubringen. Zudem 
wird zu prüfen sein, welche Verhaltensregeln jeweils für das Museumsper-
sonal und für die Besucher galten, um daraus Rückschlüsse hinsichtlich der 
Kommunikation zwischen diesen beiden ›Polen‹ ziehen zu können. Das Bild 
wird abgerundet durch die Wiedergabe von Besucherstimmen in einer Aus-
wahl, die sich auf das einheimische Publikum fokussiert, da eine Anthologie 
entsprechender internationaler Stimmen bereits vorliegt.557

Erleichterung des Museumseintritts

Die erste Auseinandersetzung zwischen Museumsverwaltung und Publikum 
entzündete sich an der Frage einer Erleichterung des Museumseintritts. Unge-
fähr anderthalb Jahre nach Eröffnung des Museums am Lustgarten traf dazu 
ein vom 18. November 1831 datierender anonymer Antrag bei Kultusminister 
Altenstein ein (Abb. 35).558 Darin hieß es, dass hiermit »die Wünsche eines 
bedeutenden Theiles der gebildeten hiesigen Einwohner« übermittelt würden, 
er stammte also aus der heimischen Bevölkerung.559 Die Hauptforderung 
dieses Schreibens war zum einen, die bis dahin an den öffentlichen Tagen

557	 Savoy/Sissis 2013.
558	 GStA PK, I. HA Rep. 137 I, Nr. 81, Bd. 1, Bl. 8f.
559	 Dieses wie die folgenden Zitate aus dem Antrag sind ebd., Bl. 8, entnommen.
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»erforderlichen Eintrittskarten abzuschaffen«. Zum anderen sollte an den 
nichtöffentlichen Wochentagen, die bislang für die Künstler zum Kopieren 
sowie für die Kunstkenner und -liebhaber zum Studieren gedacht waren, 
der Eintritt nicht mehr auf diese beiden Gruppen begrenzt sein, vielmehr 
erweitert werden. Dies sei – hierbei wird auf die Dresdner Gemäldegalerie 
als Beispiel verwiesen – lediglich »dadurch in etwas zu beschränken, daß nur 
zugelassen werde, wer selbst seinen Namen in ein beim Portier aufgelegtes 
Buch schreiben kann«. Kurzum, der Vorschlag lautete, das Museum an den 
öffentlichen Tagen uneingeschränkter als bisher zugänglich zu machen 
und die nichtöffentlichen Tage in halböffentliche umzuwandeln. Denn nur 
so würde ein spontaner Museumsbesuch möglich werden, und erst dann, 
»wenn es keiner Vorbereitung bedarf, um das Museum zu besuchen, wird 
sich allmälig ein größeres Publicum dorthin gewöhnen und der Kunstsinn 
unter den für jetzt hierbei in Betracht kommenden Klassen des Volkstheils 
hervorgerufen, theils ausgebildet werden. Der indirecte Gewinn, welcher der 
Kunst hieraus erwachsen muß, ist vielleicht noch größer, als der Nutzen, den 
ihr das Museum durch Bildung von Künstlern stiftet; die Kunst wird blühen, 
wenn der Sinn dafür sich allgemein verbreitet, der Besitz von Kunstwerken 
ein Bedürfniß Vieler wird« ‒ eine deutliche Erinnerung an das ursprüng-
liche Ziel der Gründer des Königlichen Museums selbst. Zugleich äußerte 
der anonyme Autor zwar prinzipiell vollstes Verständnis für die Vorsicht, 
mit der man bei der Eröffnung angesichts der politisch instabilen Zeiten 
vorgegangen sei, »um nicht diese großartige Stiftung […] einem zufälligen 
Excesse blos zu stellen«, ein Hinweis auf die revolutionären Unruhen, die 
Ende Juli 1830 in Paris ihren Anfang genommen hatten, als dort gegen den 
seit 1824 regierenden König Karl X. (1757–1836) und dessen restaurative 
Politik protestiert worden war; diese Unruhen hatten alsbald auch einige 
deutsche Staaten erreicht.560 Doch mittlerweile habe, so wird im Antrag 
weiter ausgeführt, »der Sturm der Zeit sich in etwas gelegt, ein sehr großer 
Theil des Publikums hat im verflossenen Jahre seine Neugier befriedigt und 

560	 So etwa die Königreiche Hannover und Sachsen sowie das Herzogtum Braunschweig und 
das Kurfürstentum Hessen. Im Zuge dessen stand u. a. Anfang September 1830 das herzog-
liche Schloss in Braunschweig in Flammen, woraufhin der Regent, Karl II. (1804–1873), 
floh und kurz darauf abdankte. Ließ auch der Protest in den deutschen Ländern Ende des 
Jahres weitgehend wieder nach, war die Folge dieser Ereignisse der Wandel von Kurhessen 
(1831), Sachsen (1831), Braunschweig (1832) und Hannover (1833) zu fortschrittlicheren 
Verfassungsstaaten. Die jeweiligen Landesoberhäupter bzw. Regierungen verabschiedeten 
unter dem Druck von Teilen der politischen Elite und breiteren Bevölkerungsschichten 
vergleichsweise liberale Konstitutionen mit bestimmten Grundrechten. Vgl. hierzu Scriba 
2014; ausführlicher zu diesem Thema Holzapfel 1986, hier S. 108–112.
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Abb. 35: Anonym an Karl vom Stein zum Altenstein, 18. November 1831, in: GStA PK, 
I. HA Rep. 137 I, Nr. 81, Bd. 1, Bl. 8f., hier Bl. 8�8v. 
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es tritt nunmehr der Wunsch hervor, daß die Benutzung des Museums, so 
weit als es irgend thunlich ist, von jeder Beschränkung befreit werde«.

Daraufhin forderte Altenstein die Artistische Kommission mit ihren 
Mitgliedern Schinkel, Waagen, Rauch, Tieck und Levezow sowie den Malern 
Wilhelm Wach (1787–1845) und Jakob Schlesinger (1792–1855), Letzterer 
auch als Restaurator am Museum tätig,561 in einem Schreiben vom 5. Dezem-
ber 1831 auf, sich in einem Gutachten zu dem im Antrag geäußerten Wunsch 
nach »einer erleichternden Benutzung des Königlichen Museums von Seiten 
des kunstliebenden Publicums« zu positionieren und »vielleicht noch mehrere 
Beförderungsmittel zur öffentlichen Benutzung dieser Anstalt anzugeben«. 
Gleichzeitig drängte er darauf, dieses Gutachten »baldigst« zu erstellen, »um 
über die, den Zugang zu dem Museum für das Publicum erleichternden 
Maaßregeln, noch vor Ablauf dieses Jahres zu beschließen, und solche sobald 
als möglich eintreten zu lassen«.562 Aus Sicht des Kultusministeriums war 
also Eile geboten, weshalb das gewünschte Gutachten dann auch umgehend 
in informeller Form über Vermerke am Rande des Antrags ›verfasst‹ wurde 
(Abb. 35).563 In diesen erklärten sich zwischen dem 13. und 15. Dezember 1831 
Schinkel, Waagen, Rauch, Tieck, Wach, Levezow und Schlesinger entweder 
»vollkommen mit den Vorschlägen einverstanden« oder aber signalisierten 
zumindest ihre Zustimmung dazu, »das Museum so leicht zugänglich als 
möglich zu machen«. Allein Wach stellte zusätzlich die praktische Frage, 
»ob das Aufschreiben am Eingang« an den nichtöffentlichen Wochentagen 
»wegen des langen Wartens[,] wenn 20–30 Personen zugleich erscheinen«, 
in der Umsetzung »nicht unbequem und störend wäre«. Lediglich Levezow 
äußerte für seine Abteilung, das Antiquarium im Erdgeschoss, wirkliche 
Bedenken: »Zwar im Allgemeinen den geäußerten Ansichten der Herren 
Collegen in Hinsicht auf den Besuch der Gemälde- & Antiken-Gallerie 
beistimmend, glaube ich doch, daß bei der viel größeren Enge der Räume & 
Zimmer des Antiquariums und bei dem noch obwaltenden, oft sehr sichtbaren 
Mangel einer hinlänglichen Zahl an Unteraufsehern, diese Abtheilung des 
Museums nicht ohne besondere Einlaß-Karten dem Besuche des größeren 

561	 Zu diesem eigens für das neu gegründete Museum eingerichteten Gremium, das unter 
Friedrich Wilhelm III. weitreichende Entscheidungsbefugnisse besaß, die es unter Friedrich 
Wilhelm IV. aber sukzessive einbüßte, siehe bereits van Wezel 2018, S. 21f.; zu Schlesinger 
siehe ebd., S. 130f.

562	 GStA PK, I. HA Rep. 137 I, Nr. 81, Bd. 1, Bl. 7.
563	 Für die folgenden Zitate der Gutachter siehe anonym an Altenstein, 18. November 1831, 

in: GStA PK, I. HA Rep. 137 I, Nr. 81, Bd. 1, Bl. 8‒8v.
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Publikums freistehen dürfe; wenn nicht großer Nachttheil durch leicht ent-
stehende Ueberfüllung zu befürchten seyn soll.«

Da sich jedoch alle Mitglieder der Artistischen Kommission mit der 
Abschaffung des bislang geltenden, in der Handhabung mühsamen Systems 
aus Freikarten an den öffentlichen Tagen und einem Nicht-öffentlich-Sein 
an den übrigen Wochentagen zumindest für die Gemäldegalerie und die 
Skulpturensammlung einverstanden erklärten, wurde das Einlassverfahren 
dort daraufhin tatsächlich zügig vereinfacht: Mit Ausnahme des Antiquariums 
wurde der Eintritt an den öffentlichen Tagen bereits ab Januar 1832 »ohne 
Weiteres gestattet« und an den nichtöffentlichen Tagen war man nun gebeten, 
seinen Namen in ein Besucherbuch einzutragen, wie in der »Vossischen Zei-
tung« vom 16. Januar öffentlich angekündigt wurde.564 Ab diesem Zeitpunkt 
muss es also ein solches Besucherbuch am Eingang gegeben haben. Künstler 
und Kunststudierende erhielten weiterhin nach dem Vorzeigen der in der 
Akademie oder durch die Museumsverwaltung auf die Person ausgestellten 
Einlasskarte Zugang zum Museum. Dass diese Erleichterung des Museums-
eintritts erst auf eine Anfrage aus dem heimischen Publikum hin erfolgte, fand 
in der Presse keine Erwähnung, sondern ergab sich erst aus der Prüfung der 
Museumsakten. Es ist bedauerlich, dass wir nicht wissen, von wem der Antrag 
aus dem November 1831 stammt und wie viele »gebildete hiesige Einwohner« 
sich von ihm genau vertreten fühlten oder es de facto waren. Klar ist nur, dass 
ein »bedeutender Theil« des Berliner Publikums dafür sorgte, dass das Museum 
am Lustgarten anderthalb Jahre nach Eröffnung besser zugänglich wurde, als 
es bis dahin der Fall gewesen war.

Erleichterung des Museumseintritts auch für 
Kinder?

Ganz anders verhielt es sich mit einer weiteren Forderung desselben 
Antrags, die sich auf eine Erleichterung der Zulassung auch für Kinder 
bezog. Diesen war laut der offiziellen Besuchsregelung der Museumseintritt 
unter zwölf Jahren an den öffentlichen Tagen verboten.565 Angesichts dessen 
ist es bemerkenswert, dass Brühl am 31. Juli 1830 in einem Entwurf für das 
neu zu erstellende »Reglement wegen Vertheilung der Dienst-Verhältnisse« 
den Galeriedienern eigens vorgeschrieben hatte, Kinder unter zehn Jahren 

564	 »Vossische Zeitung«, Nr. 13, 16. Januar 1832. Siehe bereits van Wezel 2018, S. 73f.
565	 Siehe schon van Wezel 2018, S. 63.
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an den nichtöffentlichen Wochentagen nicht einzulassen, es könne dazu »nur 
ganz besondere Ausnahmen von der Regel« geben, die ausschließlich von ihm, 
dem Generalintendanten, zu bestimmen seien.566 Daraus ist zu schließen, dass 
es an den nichtöffentlichen Wochentagen Kindern zwischen zehn und zwölf 
Jahren in Begleitung eines Erwachsenen durchaus erlaubt war, das Museum 
zu besuchen, und sogar jüngeren Kindern in Ausnahmefällen der Zutritt 
gewährt wurde. Dessen ungeachtet stieß die prinzipielle Zugangsbeschrän-
kung für Kinder offenkundig bereits früh, zumindest bei Teilen des heimischen 
Publikums, auf Widerstand, wurde doch schon im anonymen Antrag vom 
18. November 1831 neben einer generell freieren Handhabung des Zutritts 
darum gebeten, zu gestatten, dass speziell »Kinder von 6–10 Jahren, welche 
nicht von der Hand zu lassen seien«, mitgebracht werden dürften. Um dies 
zu kontrollieren, sei genügend Aufsichtspersonal vor Ort. Zudem würde das 
einzuführende Besucherbuch ausreichend Gelegenheit zur Kontrolle bieten.567

Im Antrag wurde der Überzeugung Ausdruck verliehen, »daß sowohl 
der Herr Professor Tieck, als [auch] der Herr Director Dr. Waagen, die 
vorgeschlagene Anordnung für ausführbar und wünschenswerth erachten 
werden«.568 Doch als Minister Altenstein am 5. Dezember 1831 die Artistische 
Kommission dazu aufrief, die Vorschläge zu beurteilen, befürworteten diesen 
Part der Forderungen nur Schinkel, Waagen und Rauch uneingeschränkt; 
Tieck, Wach, Levezow wie gleichermaßen Schlesinger hatten dagegen mit 
Blick auf den Besuch von Kindern unter zehn Jahren Bedenken (Abb. 35).569 
Bei Tieck lautete dies wie folgt: »Ganz damit einverstanden, das Museum 
so leicht zugänglich als möglich zu machen, möchte doch das Zulassen von 
Kindern unter 10 Jahren vielen Nachtheil haben; und kann ich diesem meine 
Zustimmung nicht geben.« Wach schloss sich ihm mit den Worten an: »Hin-
sichtlich der Kinder bin ich Herrn Tieck’s Meinung […]«, und auch Schlesinger 
wollte »doch rathen[,] Kinder unter 10 Jahre nicht zu zu lassen«. Levezow 
äußerte diesbezüglich als Direktor des Antiquariums eingedenk der dort 
ausgestellten kleinteiligen Objekte und zerbrechlichen Vasen die größten 
Vorbehalte gegen die Präsenz von so kleinen Kindern: »Dem Einlaß der 
Kinder ins Antiquarium muß ich durchaus widerrathen […].« Seines Erachtens 
enthielt diese Abteilung ohnehin nichts, was für Kinder von Interesse sein 

566	 GStA PK, I. HA Rep. 137 I, Nr. 79, Bd. 1, Bl. 18–30, hier Bl. 26.
567	 Anonym an Altenstein, 18. November 1831, in: GStA PK, I. HA Rep. 137 I, Nr. 81, Bd. 1, 

Bl. 8v.‒9.
568	 Ebd., Bl. 9.
569	 Für die nachfolgenden Zitate siehe ebd., Bl. 8‒8v.
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könnte, da »selbst schon bei Erwachsenen in dieser Beziehung höheres und 
durch gründliche Vorstudien gewonnenes Gelehrtes und Kunst-Interesse 
vorausgesetzt werden muß, wenn der Besuch des Antiquariums Genuß und 
Belehrung gewähren soll«. Damit bestätigte und betonte er gleichzeitig den 
Charakter dieser Abteilung als hauptsächliche Studiensammlung.

Schinkel und Rauch gehörten zwar zu den Mitgliedern der Artistischen 
Kommission, sie waren jedoch nicht in den Alltag des Museumsbetriebs ein-
gebunden, weshalb sie vermutlich zunächst keine Probleme bei einem Besuch 
von Kindern vorhersahen. Waagen votierte augenscheinlich zu Beginn primär in 
Übereinstimmung mit Schinkel, reagierte er doch auf dessen am 13. Dezember 
notierte Erklärung, »nur vollkommen mit den Vorschlägen einverstanden« zu 
sein, gleich am nächsten Tag unmittelbar darunter mit einem kurzen, knappen 
»desgleichen« (Abb. 35). Schließlich ließ aber auch er sich gemeinsam mit 
Schinkel und Rauch von den anderen Kommissionsmitgliedern überzeugen, 
gegen den Vorschlag zu stimmen, sodass Schinkel am 21. Dezember 1831 das 
Votum der Kommission solcherart zusammenfasste: »Die Stimme der Mit-
glieder spricht sich im Ganzen gegen Zulassung der Kinder unter 10 Jahren 
aus.«570 Die Argumentation dazu in der vom selben Tag datierenden offiziellen 
Stellungnahme des Gremiums gegenüber dem Minister lautete: »[Es] dürfte 
derselbe [Zutritt für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren] unseres Erachtens 
nicht zulässig sein, weil vielerlei Störungen und unangenehme Erörterungen 
von Seiten der Aufseher dadurch herbeigeführt werden, deren Nachtheil sich 
keinesweges mit dem geringen Nutzen ausgleichen würde, welchen Kinder von 
so geringem Alter, von dem Besuch des Museums haben könnten.«571 Das Ein-
zige, das sich in diesem Bereich danach änderte, war, dass zum 1. Oktober 1844 
die Altersgrenze für das Besuchsverbot für Kinder an den öffentlichen Tagen 
derjenigen an den nichtöffentlichen Tagen angeglichen wurde und somit von 
zwölf auf zehn Jahre sank.572 Dabei blieb es, auch als Ende der 1870er Jahre 
die Besuchsordnung nochmals überarbeitet wurde: Weiterhin, so hieß es hier, 
seien Kinder unter zehn »gar nicht zugelassen«.573 Da für die Zeit danach 

570	 Schinkels Resümee (vermutlich bestimmt als Vorlage für das sich anschließende Kom-
missionsschreiben an Minister Altenstein; siehe das Folgende), 21. Dezember 1831, ebd., 
Bl. 10.

571	 Artistische Kommission an Altenstein, unterzeichnet von Schinkel, Waagen, Rauch, Tieck 
und Wach, 21. Dezember 1831, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, 
Bd. 1.

572	 »Spenersche Zeitung«, Nr. 229, 30. September 1844. Siehe auch van Wezel 2018, S. 81.
573	 Neues Reglement »Besuch-Ordnung für die Königlichen Museen«, 5. Juni 1878, in: 

GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 1.
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innerhalb der Museumsverwaltung keine weitere Beschäftigung mit dem Thema 
nachgewiesen werden konnte, wird diese Regelung mutmaßlich auch während 
Schönes Amtszeit als Generaldirektor zwischen 1880 und 1905 beibehalten 
worden sein. In den offiziellen Führern findet sich dazu zwar nichts, dafür 
aber in einigen Reiseführern, die auf diese Einschränkung noch hinweisen.574 
Daher ist es denkbar, dass man es im späteren 19. Jahrhundert auf Museumsseite 
mittlerweile für eine solche Selbstverständlichkeit hielt, dass Kinder unter zehn 
Jahren in den Sammlungen nicht erwünscht waren, dass dies nicht einmal mehr 
eigens kommuniziert wurde.575 Schöne selbst scheint ebenfalls Bedenken gegen 
den Museumsbesuch von Kindern gehabt zu haben. So berichtet sein Sohn 
Georg: »Uns Kinder hat er in jungen Jahren nur auffallend selten ins Museum 
geführt. Er hatte eine bewusste Scheu, gerade die eigenen Kinder mit Kunst 
zu überfüttern. Die Weisheit dieser Ökonomie haben wir alle Ursache, ihm 
zu danken. Denn nichts ist ungesünder und gefährlicher, als unreife Jugend 
durch Übersteigerung in dieser Hinsicht altklug zu machen oder künstlich 
zu erregen. Dagegen war er sehr dafür, dass seine Kinder zeichnen lernten, 
wie er auch einen guten Musikunterricht förderte. Ablehnend verhielt er sich 
gegenüber etwaigem kunsthistorischen Unterricht.« Schöne habe nicht gewollt, 
dass bei seinen Kindern womöglich die Idee entstünde, selbst Kunstgeschichte 
zu studieren. Gleichzeitig habe er verhindern wollen, dass man auf diese Art 
lernen würde, »weise« über ein Thema zu reden, »ohne recht an die Sachen selbst 
heranzukommen«.576 Gemäß Georg Schöne war es damals »eine Zeit, in der 
viel über Kunst geschwätzt wurde; besonders wenig sympathisch war [meinem 
Vater] das übliche kunstkritische Feuilleton«. Er habe diesbezüglich »noch etwas 
vom Maler [gehabt], der es nicht richtig erträgt, Menschen, die selbst nichts 
können, über Kunstwerke aburteilen zu hören«.577 Es ist gut vorstellbar, dass 
unter diesem Generaldirektor der Berliner Museen der Besuch von Kindern 
unter zehn Jahren weiterhin abgelehnt wurde aus der Befürchtung heraus, diese 
kämen darüber eventuell auf ›falsche‹ Gedanken. Der englische Ökonom und 
Philosoph William Stanley Jevons (1835–1882), der 1882 den vielbeachteten 

574	 Etwa Baedeker 1882, S. 50.
575	 Obenaus 2020, S. 182, bestätigt für die 1870er und 1880er Jahre, dass das Verbot für 

Kinder unter zehn Jahren allgemein galt. Anders, als der Titel ihres Beitrags (»›Kinder unter 
10 Jahren werden nicht zugelassen‹. Zur Zugänglichkeit der Gemäldegalerien in Dresden, 
Berlin und München«) suggeriert, kann sie indes keine detaillierteren Erkenntnisse zu 
diesem Thema vorlegen, es bleibt letztlich allein bei dieser Feststellung. Ab wann und wo 
genau jüngere Kinder ins Museum Einlass erhielten, wäre also noch zu untersuchen.

576	 Georg Schöne, »Erinnerungen an unseren Vater Richard Schöne«, o. D. [1938/39], in: 
SMB-ZA, IV/NL Schöne 02, Tl. I, Bl. 1–73, hier Bl. 27.

577	 Ebd., Bl. 40f.
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Aufsatz »The Use and Abuse of Museums« publizierte, scheint diese Haltung 
ebenfalls vertreten zu haben, behauptete er doch: »To children especially the 
glancing at a great multitude of diverse things is not only useless but actually 
pernicious, because it tends to destroy that habit of concentration of attention, 
which is the first condition of mental acquisition.«578 Bereits vier Jahrzehnte 
zuvor war man in diesem Punkt gerade in der Londoner National Gallery schon 
sehr viel aufgeschlossener gewesen, wie der »Report« des Select Committee 
on National Monuments and Works of Art von 1841 belegt. Dort hieß es zu 
diesem Museum: »Children of every age have been admitted, with, or without 
their parents; and not one accident has occurred, or any inconvenience been 
experienced.«579 Dagegen galt in derselben Zeit im British Museum ein Verbot 
für Kinder unter acht Jahren, worüber man indes (selbst-)kritisch berichtete: »The 
exclusion of children under eight years of age, though under care of their parents, 
has caused considerable inconvenience and disappointment, and prevented many 
persons from visiting the Museum; and that exclusion is more complained of, 
as children are admitted to Hampton Court Palace and to the National Gallery 
without any inconvenience.«580 Zudem berichtete Henry Ellis (1777–1869), der 
Hauptbibliothekar und Generalintendant des British Museum, dass auch dort 
an den sogenannten »private days«, an denen der Eintritt im Vorhinein eigens 
beantragt werden musste, Kinder eventuell mit hineingenommen würden; er 
frage dies bei der Antragstellung jedoch nicht eigens ab. Offenkundig interes-
sierte ihn dieser Aspekt nicht.581

Recht bemerkenswert ist, dass sich keiner der angefragten Gutachter in 
Berlin bemüßigt sah, sich zu weiteren Zugangsregeln zu äußern, die für das 
Publikum Erleichterungen bedeuten würden, worum Altenstein ebenfalls 
gebeten hatte. Es scheint, als habe der Kultusminister mit Blick auf die neue 
Kultureinrichtung in der Hauptstadt ein stärkeres Interesse an einer möglichst 
breiten Öffentlichkeit gehabt als die Museumsverwaltung selbst.

578	 Zit. nach Siegel 2008, S. 285.
579	 »Report of the Select Committee on National Monuments and Works of Art (1841)«, zit. 

nach ebd., S. 90–123, hier S. 91. Die Ernennung dieses Select Committee war mit dem 
Ziel erfolgt, »to inquire into the present State of National Monuments and Works of Art in 
Westminster Abbey, in St. Paul’s Cathedral, and in other Public Edifices; to consider the 
best means for their Protection, and for affording Facilities to the Public for their Inspection 
as a means of moral and intellectual Improvement for the People«, wie der »Report« in 
seinem Vorwort (S. iii–iv) besagt; zit. nach ebd., S. 90.

580	 Zit. nach ebd., S. 90.
581	 Die diesbezügliche Frage des Komitees ‒ »There is no exclusion of children on private 

days?« ‒ beantwortete Ellis wie folgt: »I never make inquiry about the children who come 
on those days; […]; I never take any notice of their introduction.« Zit. nach ebd., S. 101.
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Bitte um Museumszutritt an Sonn- und zweiten 
Feiertagen

Sehr viel ausführlicher und über einen längeren Zeitraum hinweg wurde über 
den Museumseinlass an den Sonn- und später auch den zweiten Feiertagen 
diskutiert. Schon im Antrag vom 18. November 1831 wurde darum gebeten, 
»des Sonntags von 11 bis 2 Uhr den Besuch zu erlauben, weil sehr viele 
Personen nur diesen Tag dazu verwenden können«.582 Interessanterweise 
ging keiner der von Altenstein angesprochenen Gutachter explizit auf diesen 
Vorschlag ein ‒ da sich aber wiederum alle damit einverstanden erklärten, 
die Gemäldegalerie und die Skulpturensammlung so zugänglich wie mög-
lich zu machen, muss man schlussfolgern, dass sich die gesamte Artistische 
Kommission durchaus für eine sonntägliche Besuchszeit aussprach. Waagen 
tat dies später dann auch öffentlich, als er, 1835 in London als Vertreter des 
Königlichen Museums in Berlin von einer parlamentarischen Kommission, 
die zur Organisation des British Museum gegründet worden war,583 zu diesem 
Thema befragt, zu Protokoll gab: »I should consider it advantageous if those 
collections were open on Sunday for a few hours; and I take the more interest 
upon the subject, because I am convinced that the days the Museum is closed 
namely, the Sundays and holidays, are the only periods when it is accessible 
to the working people.«584

Diese Idee scheiterte allerdings offensichtlich an der Religiosität von Fried-
rich Wilhelm III., für den der Sonntag nicht nur ein Tag für den Kirchgang, 
sondern ganz generell ein heiliger Tag war und blieb. Auch Generalintendant 
Brühl signalisierte seinen Unwillen. Er vertrat ‒ ob aus vorauseilendem Gehor-
sam, sei dahingestellt ‒ gegenüber Minister Altenstein die Position, von der 
er wusste, dass sie diejenige des Königs war, im Frühjahr 1836 und damit zu 
einem Zeitpunkt, an dem die diesbezügliche Diskussion, dieses Mal mit der 
Akademie als Vermittlerin zwischen Publikum und Museumsverwaltung, neu 
aufgeflammt war: »Ich halte die Heiligung des Sonntages für etwas äußerst 
Wichtiges, ja in einem christlichen Staate für etwas Unerläßliches, und finde, 
daß man in dieser Beziehung gegenwärtig, von Seiten der Polizei, in Betreff 
aller öffentlichen Arbeiten und Vergnügungen, bei weitem zu nachsichtig 
geworden ist. Sehr zu wünschen wäre, daß man sich deshalb lieber England 

582	 Anonym an Altenstein, 18. November 1831, in: GStA PK, I. HA Rep. 137 I, Nr. 81, Bd. 1, 
Bl. 9.

583	 Siehe hierzu van Wezel 2018, S. 44f. mit Anm. 161.
584	 Report 1835, S. 6; bereits in van Wezel 2018, S. 77, erwähnt.
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als Frankreich zum Vorbild nähme. […] Es ist in Berlin dahin gekommen, 
daß am Sonntage die Kirche nur als eine Nebensache behandelt wird. […] 

Wenn am Sonntage, wie die Akademie es wünscht, das Museum zwischen 
11 und 3 Uhr, also noch während des Gottesdienstes im naheliegenden Dome, 
eröffnet wäre, so würde allerdings für das Berliner Publikum nur noch eine 
Sonntags-Zerstreuung mehr herbeigeführt sein – was mir allerdings bedenk-
lich und nicht rathsam erscheint – und man könnte von 5 Uhr früh bis Abends 
10 Uhr fast ohne Unterbrechung, den Sonntag in lauter weltlichen Vergnügen, 
Schauspielen und anderen Zerstreuungen zubringen. Daß dies aber nicht die 
eigentliche Bestimmung des Sonntags ist, unterliegt wohl keinem Zweifel! – 
Obgleich ich nun sehr fest überzeugt bin, daß es an sich nicht verdammlich 
ist, sich auch am Sonntage durch den Anblick schöner und würdiger Bilder zu 
erfreuen, und selbst zu erheben, so glaube ich doch nicht, daß es gut ist, wenn 
obere Staatsbehörden die Zerstreuungsmittel – für das große Publikum – noch 
vermehren! Allerdings sind die Schauspielhäuser ebenfalls am Sonntag Abend 
eröffnet, allein dadurch wird wenigstens nicht der Gottesdienst gestört und 
unterbrochen. Der Tag ist dann gewissermaßen schon abgeschlossen.«585

Für den Fall, dass man das Museum sonntags öffnen würde, käme 
erschwerend hinzu, so Brühl, dass die Galeriediener, wie überhaupt das 
gesamte Museumspersonal, keinen einzigen Tag frei hätten, nicht einmal, 
um selbst in die Kirche gehen zu können. Zudem würde dann auch zu wenig 
Zeit für die Pflege der ausgestellten Kunstwerke bleiben. Dabei warnte er 
davor, gerade die Dienstverpflichtungen der »Ober- und Unter-Officianten« 
zu unterschätzen: »Fünf bis sechs Stunden ununterbrochen in verschlossenen 
Räumen hin und her zu gehen und Acht zu haben, außerdem aber noch das 
Abstauben und Reinigen der Bilder und Kunstgegenstände zu bewirken, 
ist kein unbedeutendes, im Gegentheil ein anstrengendes Geschäft; zumal 
mehrere der besseren Gallerie-Diener kränklich sind, und namentlich an 
Gicht und Gliederschwäche leiden.«586

Darüber hinaus gab er hinsichtlich dieser Änderung dem Kultusminister 
zu bedenken, dass dieselbe Forderung dann auch an andere Institute zu stellen 
wäre, wie zum Beispiel »an das zoologische und mineralogische Museum, an 
die Königliche Bibliothek u.s.w.«587

585	 Bericht Brühls an Altenstein, 25. April 1836 (8 Seiten), in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, 
Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 1. Die betreffende Anfrage des Kultusministers, die Brühls 
Bericht vorausgegangen sein muss, befindet sich nicht in dieser Akte.

586	 Ebd.
587	 Ebd.
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Der Verweis der Akademie auf die sonntägliche Öffnung ihrer eigenen 
Kunstausstellung als Argument war für ihn unzulässig: Diese werde nur alle 
zwei Jahre organisiert und sei eine temporäre, keine fortdauernde Einrichtung, 
des Weiteren seien die Einnahmen zu einem nützlichen Zweck bestimmt, 
weshalb man diese Veranstaltung sonntags billigen könne ‒ nicht aber einen 
permanenten öffentlichen, freien Museumszutritt. Auch im internationalen 
Vergleich sah Brühl keinen Anlass, die bisher geltenden Öffnungszeiten zu 
ändern: »Die Akademie der Künste führt an, daß man in Paris das Musée royal 
gerade am Sonntage am meisten besucht fände, und daß es den Gebildeten da 
selbst zu einem großen Rendezvous diene. Dies hat aber einen anderen, dort 
nicht angeführten Grund. Das Musée royal ist nämlich in der Woche gar nicht 
für die Pariser eröffnet, sondern nur für die Fremden und für die Künstler. 
Den Einwohnern von Paris ist lediglich der Sonntag zu ihrem Vergnügen 
im Museum geschenkt. Was übrigens gegenwärtig in Paris, in Betreff der 
Sonntagsfeier geschieht, wäre nach meiner Überzeugung, gerade am wenigsten 
nachzuahmen.«588 Was bereits Schinkel im Louvre erfahren hatte, befürchtete 
Brühl auch noch über 30 Jahre später: dass das Verhalten des sonntäglichen 
Publikums das Museum allzu sehr zu einer Begegnungsstätte ›degradieren‹ 
und die Kunst allein nur mehr der Zerstreuung dienen würde.589

Dass das Museum am Lustgarten just von dem gebildeten Teil der Berliner 
Bevölkerung noch nicht habe besucht werden können, wage er zu bezweifeln, »da 
dasselbe im Sommer bis um 4 Uhr geöffnet ist, und wohl ein jeder Geschäfts-
mann nicht das ganze Jahr über täglich bis 4 Uhr abgehalten sein dürfte, sich 
diesen Genuß zu verschaffen«.590 Darüber hinaus seien die Galerien in Dresden, 
London und Wien ebenso am Sonntag geschlossen.591 Dabei würden zum Bei-
spiel die Londoner gewiss nicht weniger arbeiten als die Berliner und trotzdem an 
den Wochentagen Zeit finden, in die Museen zu kommen. Auch in Dresden habe 
er noch nie »einen gebildeten Dresdner und auch keinen Geschäftsmann« klagen 

588	 Ebd.
589	 Schinkel hatte dies während seines Besuchs 1804 in Paris bemängelt; siehe seine Äuße-

rungen in: Riemann (1979) 1994, Bd. 1, S. 238.
590	 Bericht Brühls an Altenstein, 25. April 1836, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, 

Abt. 1, Nr. 9, Bd. 1.
591	 Dazu hatte Brühl wenige Tage zuvor, am 4. April 1836, die Bestätigung von dem Diploma-

ten Joseph Ferdinand Graf von Trauttmannsdorff (1788–1870) erhalten, »daß der Sonntag 
in Wien zu geistlichen Übungen, theils in Kirchen, theils im Freien, bestimmt ist, und daß 
meines Wissens, der Künstler, welcher am siebenten Wochentage nicht ausruhen wollte, 
ebenso, wie das schaulustige große Publikum, die Thüren der Gallerie im Belvedere fest 
geschlossen finden würde«. Trauttmannsdorffs Bericht hatte der Generalintendant dem 
eigenen beigelegt; ebd.
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hören, keine Zeit gefunden zu haben, die Bildergalerie zu besuchen, obwohl der 
Eintritt dort »auf nicht sehr liberale Weise außerordentlich schwer gemacht« 
werde: Die Öffnungszeiten seien, wie in München, sehr ungünstig, da man die 
Galerie verschlossen vorfinde »gerade in den besten Stunden – wo man sich des 
höchsten Lichtes zu erfreuen hat«, nämlich ab 13 Uhr nachmittags.592 Zwar 
muss die Dresdner Gemäldegalerie, zumindest im Sommer 1831, sehr wohl 
sonntags zwischen 8 und 14 Uhr für dreimal zwei Stunden geöffnet gewesen sein 
(wenngleich pro Doppelstunde nicht mehr als 60 Personen zugelassen wurden), 
doch diese Regelung galt offensichtlich spätestens 1836 nicht mehr.593 Brühl 
lieferte die Dresdner Museumsöffnungszeiten vom 1. Mai 1836 zum Vergleich 
in Druckform mit (Abb. 36). Dort heißt es tatsächlich: »Das Antiken-Cabinet 

592	 Ebd.
593	 Vgl. Brühls diesbezügliche Angaben ebd. Zur Dresdner Situation von 1831 siehe Paula 

2017, S. 12f.; van Wezel 2018, S. 40.

Abb. 36: Besuchsregelung für die Dresdner Gemäldegalerie, 1836, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, 
Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 1
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wird vom 1sten Mai bis Ende October, Mittwochs und Sonnabends früh von 
8 bis 12 Uhr, für das größere Publicum geöffnet«, sowie: »Die Gemälde-Galerie 
wird vom 1sten Mai bis Ende October wöchentlich zweimal, nemlich Montags 
und Sonnabends von früh 8 bis 1 Uhr, für das größere Publikum geöffnet. 
An den übrigen Wochentagen ist der Einlaß in den angegebenen Stunden 
nur 60 Personen täglich gegen Einlaßkarten gestattet, welche zur Hälfte an 
Fremde, zur Hälfte an Einheimische, jedoch nicht über 3 Billets zugleich an 
eine Familie […] in der Galerie ausgegeben werden.«594 Die Karten mussten, wie 
anfangs in Berlin, vor dem Besuch abgeholt werden, jedoch nach einem recht 
ausdifferenzierten System: für den laufenden Tag zwischen 7 und 8 Uhr und für 
den Folgetag zwischen 11 und 12 Uhr, wozu lediglich jeweils 20 bzw. 40 Karten 
zur Verfügung standen. Auf diese Weise war die Zugänglichkeit der Dresdner 
Gemäldegalerie gegenüber der früheren Regelung wieder stärker eingeschränkt 
und verkompliziert. Es wurden demnach grundsätzlich nie mehr als 60 Per-
sonen und davon nicht mehr als 30 Einheimische am Tag zur Besichtigung 
zugelassen, und die hierfür vorgesehene Zeitspanne reichte nie länger als bis 
13 Uhr mittags. Dagegen konnte Brühl für Berlin festhalten, dass hier gerade 
gewöhnlich die späteren Mittagsstunden, im Winter zwischen 13 und 15 Uhr, 
im Sommer zwischen 13 und 16 Uhr, »von den höheren Ständen« und »dem 
Militär« zum Museumsbesuch genutzt wurden, während »in den früheren 
Tagesstunden – /: zumal am Montag, wo die Handwerksgesellen bekanntlich 
noch nicht arbeiten :/ – die geringeren Volksklassen das Museum besuchen«.595 
Somit sei Berlin, wie er meinte, mit seinen großzügigeren Zugangsmöglichkeiten 
und günstigen Öffnungszeiten des Museums bereits für alle Bevölkerungs-
gruppen, auch für die Berufstätigen, ausreichend gut aufgestellt, weswegen es 
keine Änderungen brauche. Daher kündigte er im Sommer 1836 Altenstein 
sicherheitshalber an, er habe »mit gutem Vorbedacht ‒ nur den beiden ganz 
öffentlichen Tagen, ‒ Montag und Sonnabend dabei Erwähnung gethan, eben 
um keine Irrungen herbeizuführen, und weil diese Tage besonders dem ganz 
großen Publikum bestimmt sind. An den anderen Tagen, welche mehr für 
bedeutende Fremde, für das gebildete Publikum, für die copirenden Künstler 
und für die Kunstfreunde bestimmt sind, als für das große[,] nur gaffende 
Publikum, – sind die gewöhnlichen Eintrittsstunden nicht geändert worden, 

594	 Besuchsregelung Dresden 1836, dem Bericht Brühls an Altenstein, 25. April 1836, bei-
gefügt, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 1.

595	 Ebd. Über ähnliche Erfahrungen wurde bereits Ende des 18. und Anfang des 19. Jahr-
hunderts in Wien berichtet; siehe Meijers 2021, S. 219f., 226f.
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es bedurfte daher auch keiner besonderen Anzeige in den Zeitungen.«596 Diese 
abwertende Äußerung über das breitere Publikum brachte ihm augenscheinlich 
eine Rüge von Altenstein ein, der offenbar nichts von einer solchen elitären 
Haltung hielt. Denn Brühl musste sich ihm gegenüber entschuldigen und 
ihm versichern, »ganz nach Eur. Excellenz Sinn zu handeln«, indem er »dem 
Publikum jede Art« von Erleichterung beim Besuch des Museums verschaffen 
würde wie vom Kultusminister »beim Besuche öffentlicher Anstalten überhaupt« 
gefordert.597 Hinsichtlich der von Altenstein unterstützten, von außen an diesen 
herangetragenen Bitte um eine sonntägliche Museumsöffnung blieb Brühl 
indessen unnachgiebig. Erst im Jahr nach seinem Tod 1837 versuchte Altenstein 
über ein Schreiben an den König erneut, den sonntäglichen Museumsbesuch in 
Berlin einzuführen. Er berief sich dabei abermals darauf, dass »von mehreren 
Seiten der Wunsch laut geworden« sei, der Zutritt »zu den gedachten Samm-
lungen« möge »auch während einiger Stunden an den Sonntagen« gestattet 
werden.598 Interessanterweise ähnelte die Wortwahl des Ministers sehr der-
jenigen von Waagen, als dieser, wie hier geschildert, 1835 in London vor der 
parlamentarischen Kommission ausgesagt hatte, er halte es für »advantageous if 
those collections were open on Sunday for a few hours«.599 Da der von Altenstein 
vorgelegte Antrag diesmal vom Direktionspersonal des Museums mitverfasst 
worden war, könnte diese Formulierung gut von Waagen stammen. Altenstein 
verwies gegenüber Friedrich Wilhelm III. außerdem (wie dies bereits 1836 
getan worden war) darauf, dass man sich von jeher die Kunstausstellungen der 
Akademie auch sonntags ansehen könne, sowie darauf, dass »anderswo, wie 
z. B. zu Paris und München[,] die größeren Kunst-Sammlungen ebenfalls an 
den Sonntagen geöffnet« seien. Dagegen zeige die Erfahrung in Berlin, dass, 
»wie groß auch« die dem Museum »zugewendete Theilnahme« sei, »doch eine 
große Zahl der gebildeten Einwohner der Residenz, namentlich die Beamten, 
Gelehrten und Geschäftsmänner[,] durch die ihnen obliegenden Geschäfte des 
Tages genöthigt« seien, »auf den ihnen dargebotenen, belehrenden und bildenden 
Genuß zu verzichten«. Um dies zu ändern, liege ihm ein Antrag der Akademie 
der Künste und des betreffenden Direktionspersonals des Museums vor, um 

596	 Bericht Brühls an Altenstein, 6. Juli 1836 (3 Seiten), in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, 
Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 1.

597	 Brühl an Altenstein, 19. August 1836, ebd. Die betreffende Rüge von Altenstein befindet 
sich nicht in dieser Akte, sie lässt sich lediglich aus Brühls Reaktion ableiten.

598	 Altenstein an Friedrich Wilhelm III., 12. Oktober 1838, in: GStA PK, I. HA Rep. 89, 
Geheimes Zivilkabinett, Nr. 20444, Bl. 63.

599	 Siehe S. 186 mit Anm. 584.
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dessen Unterstützung er nun bitte.600 Leider hatte er keinen Erfolg, der König 
antwortete ihm, ohne dies weiter zu begründen, wortkarg, aber eindeutig: »Ich 
finde Mich auf Ihren Antrag vom 12. d. M. nicht bewogen, in der bestehenden 
Zeitbestimmung für den dem Publikum gestatteten Besuch der Sculpturen- und 
Gemälde-Gallerie eine Veränderung eintreten zu lassen.«601 Aus dieser klaren 
Absage geht hervor, worauf Brühls seinerzeitige Unnachgiebigkeit vermutlich 
basiert hatte ‒ der Generalintendant hatte wohl im Wissen um die tiefe Religiosi-
tät seines Dienstherrn von vornherein mit einer so strikt ablehnenden Haltung 
gerechnet. Zugleich hatte Brühl mit dem Verweis auf die aus seiner Sicht doch 
bereits so großzügige Berliner Besuchsregelung und die Situation in Wien und 
Dresden Friedrich Wilhelm III. eine zusätzliche Argumentation geliefert, die 
diesen in seiner Absage noch bestärkte.

Hatte Waagen vor der parlamentarischen Enquête-Kommission in London 
noch zu Protokoll gegeben, dass er sich von der Sonntagsöffnung des Museums 
vor allem erhoffte, der arbeitenden Klasse den Besuch zu ermöglichen, klingt es 
in Altensteins Worten gegenüber Friedrich Wilhelm III. so, als wollte man damit 
eher höher gebildeten Werktätigen als Zielgruppe einen Gefallen tun. Intention 
des Ministers war es offenbar, seinen einen Volksaufruhr fürchtenden König 
prophylaktisch zu beschwichtigen ‒ wie gesehen, ohne Erfolg, der Sonntag war 
und blieb Friedrich Wilhelm III. heilig. Es verwundert deshalb nicht, dass es 
in seiner Regierungszeit hierüber keine weitere Diskussion mehr gegeben hat.

Erst Anfang 1849 startete die Akademie der Künste den nächsten Versuch, 
über den Kultusminister, nunmehr in der Person Ladenbergs, zu erreichen, 
dass die Gemäldegalerie und die Skulpturensammlung »auch an Sonn- und 
Festtagen den Besuchen des Publikums von 11‒2 Uhr eröffnet werden möch-
ten« – und dies, obwohl in Berlin zu diesem Zeitpunkt der Belagerungszustand 
herrschte. Oder fühlte man sich vielleicht gerade vom revolutionären Geist 
beflügelt? Noch immer, so wurde jedenfalls beklagt, bekomme »das beschäf-
tigte Publikum der Hauptstadt« zu wenig bis gar keine Gelegenheit zum 
Museumsbesuch.602 Generaldirektor Olfers, seit 1839 als Nachfolger Brühls 

600	 Altenstein wollte Friedrich Wilhelm III. zu der Zusage bewegen, dass das Museum 
bereits ab dem 1. November 1838 »an jedem Sonntage von 11 bis 2 Uhr dem Besuch des 
Publikums geöffnet, dafür aber an jedem Sonnabend zum Behuf der ungestörten nöthigen 
Reinigungs-Arbeiten geschlossen werden dürfe«; GStA PK, I. HA Rep. 89, Geheimes 
Zivilkabinett, Nr. 20444, Bl. 63v.

601	 Friedrich Wilhelm III. an Altenstein, 22. Oktober 1838, ebd., Bl. 64.
602	 Antrag Direktorium und Senat der Königlichen Akademie der Künste, unterzeichnet von 

Schadow und Toelken, bei Ladenberg, 26. Januar 1849, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, 
Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 1.
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an der Spitze der Berliner Museumsverwaltung, wurde daraufhin von Laden-
berg per Erlass vom 10. Februar 1849 zu einer Stellungnahme aufgefordert. 
Etwas zeitverzögert, am 5. März des Jahres, antwortete dieser dem Minister, 
er sei grundsätzlich »weit entfernt« davon, sich gegen den Vorschlag einer 
sonntäglichen Öffnung auszusprechen, weil er die Bedenken seines Amts-
vorgängers nicht teile und »mit der Verwaltungs-Kommission vom Jahre 
1838 in dem Besuche des Museums am Sonn- und Festtagen so wenig eine 
Entheiligung« sehe, dass er selbst »schon seit mehreren Jahren darauf Bedacht 
genommen« habe, einen solchen einzuführen.603 Nur der Augenblick sei der 
falsche. Einerseits gebe es zu wenig Aufsichtspersonal, obwohl die Situation 
im Museum mit den einzelnen Kabinetten und sonstigen Räumlichkeiten 
merklich unübersichtlicher sei als etwa im Louvre, wo die Gemälde in einer 
einzigen langen, leicht zu überschauenden Galerie präsentiert seien; zudem 
gab er zu bedenken, dass sich unter dem Berliner Publikum »leider mehr wie in 
anderen Ländern, Subjecte« befänden, »welche es sich zum Geschäft machen, 
auf Beschädigungen auszugehen«, weshalb eine »vollständige Aufsicht« umso 
notwendiger sei. Andererseits lasse sich auf eine Bewilligung der Aufstockung 
des Aufsichtpersonals »zu diesem Zeitpunkt« (gemeint war der Belagerungs-
zustand, in dem sich Berlin befand) »nicht wohl hoffen«. Olfers glaubte, erst 
mit der Eröffnung des Neuen Museums mit einer »Vermehrung« der Aufsichten 
wenigstens in den öffentlichen Stunden »sowie durch den ganzen Komplex der 
Räume hindurch« rechnen zu können. Darüber hinaus sei das Museum nur 
dann auch sonntags zu öffnen ‒ »falls die Mittel dafür zu beschaffen« seien ‒, 
»wenn Gesetz und Ordnung im Lande anerkannt und befestigt sind, und nicht 
weiter selbst in der Hauptstadt der bewaffneten Hand zu ihrer Aufrechthaltung 
bedürfen«. Außerdem übertreibe die Akademie etwas, wenn sie behaupte, es 
seien durch die Schließung am Sonntag bestimmte Teile der Bevölkerung, 
wie Gelehrte, Künstler, Geschäftsmänner und Gewerbetreibende aller Art, 
faktisch vom Museumsbesuch ausgeschlossen. Da habe man »wohl andre 
Hauptstädte, deren Kunstschätze nur an wenig[en] Tagen und zu wenigen 
Stunden zum Theil unter erschwerenden Umständen dem Besuche offen 
stehen, im Sinne gehabt«, nicht Berlin, wo »an den 6 Wochentagen, im Winter 
von 10 bis 3 Uhr, im Sommer von 10 bis 4 Uhr, die Museen jedem, er komme 
in Rock oder Jacke, wenn er sich nur anständig beträgt, offen stehe[n]«. Hier 
werde doch bestimmt eine Mehrzahl aus den genannten Bevölkerungsgruppen 
»zuweilen einen günstigen Augenblick zum Besuche finden«. Olfers war der 

603	 Bericht Olfers’ an Ladenberg, 5. März 1849 (4 Seiten), ebd. Ladenbergs Erlass vom 
10. Februar ist zwar nicht in der Akte enthalten, Olfers bezieht sich jedoch explizit auf ihn.
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Meinung, dass die »nicht zu verkennende Sparsamkeit des Besuchs« einen 
anderen Grund hatte: Die revolutionären Unruhen und der anschließende 
Belagerungszustand hätten sicherlich dazu geführt, dass die Menschen zu 
Hause blieben, was auch »durch die Eröffnung am Sonntage zunächst nicht 
beseitigt werden« könne.604

Daraufhin teilten die Vertreter des Senats der Akademie, Johann Gott-
fried Schadow (1764–1850) und Ernst Heinrich Toelken, am 11. April 1849 
Ladenberg mit, dass sich Olfers zwar ebenfalls »für die […] zu Gunsten einer 
solchen Maaßregel [des sonntäglichen Museumseinlasses] ernannten Anträge« 
ausgesprochen habe, »indeß die schon in Ausblick genommene Ausführung« 
derselben »erst mit Eröffnung des neuen Museums eintreten lassen« wolle. Sie 
zeigten dem Minister gegenüber zwar Verständnis für die vom Generaldirektor 
geltend gemachte Schwierigkeit des Mangels an Aufsichtspersonal, verwiesen 
jedoch geschickt darauf, dass es bis zum Frühjahr 1848 möglich gewesen sei, 
»an den vorzugsweise öffentlichen Tagen zur Beaufsichtigung des Andranges 
in den Sälen des Museums einige Mannschaften der Krongarde« einzusetzen. 
Deshalb zweifele man nun nicht daran, dass »für den Fall, daß die Vollendung 
und Eröffnung des neuen Museums sich verzögern sollte, […] dieselbe Kron-
garde oder vielleicht andere zum Schutz geeignete Mannschaften an Sonn- und 
Festtagen zur Mitbeaufsichtigung des Museums [zu] verwenden« wären.605 In 
der Hoffnung, damit ihrem Plädoyer für den sonntäglichen Museumseinlass 
ein starkes Argument hinzufügen zu können, erinnerten sie den Minister an 
die Erfahrungen im Rahmen der eigenen Akademieausstellungen: »Jedenfalls 
geben die Kunstausstellungen im Akademie-Gebäude den Beweiß, daß in 
dem vielbeschäftigten Berlin die Wochentage nicht leicht zum Beschauen von 
Kunstgegenständen von dem vorzugsweise gebildeten Theil der Einwohner 
verwendet werden: denn nach der Erfahrung vieler Jahre werden die Kunst-
ausstellungen an den Sonntagen von mindestens zehnmal mehr Personen 
besucht als an den Werktagen.«606 Doch davon ließ sich Olfers offensichtlich 
nicht überzeugen, zumindest endete die Diskussion an diesem Punkt ohne 
eine weitere Reaktion seinerseits.

604	 Alle Zitate ebd. Olfers sollte später anderenorts im Zusammenhang mit dem Museums-
besuch im Revolutionsjahr 1848 erwähnen, dass dieser »sich natürlicher Weise in allen 
Abtheilungen während dieses Jahres sehr vermindert« habe, jedoch »niemals aufhörte, 
selbst nicht auf der Kunstkammer während des Belagerungszustandes, obwohl hier-
durch der Zugang dort erschwert wurde«; Olfers an Ladenberg, Verwaltungsbericht 1848, 
26. Oktober 1849, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 1, Bl. 349.

605	 GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 1.
606	 Ebd.
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Worin die Akademie Recht behielt, war ihre Annahme, die Eröffnung 
des Neuen Museums würde sich eventuell verzögern und so lange müsste 
man gemäß Olfers’ Plan auf den sonntäglichen Museumsbesuch verzichten. 
Dies stimmte. Ab September 1854 aber begann man zumindest damit, das 
Neue Museum zu wohltätigen Zwecken (die Einnahmen kamen Opfern 
von Flutkatastrophen und anderen Unglücken zugute) an den Sonntagen 
zu öffnen. Das an diesen Tagen sehr große Publikumsaufkommen galt dem 
Kunstkritiker Friedrich Eggers (1819‒1872)607 als Beweis dafür, dass der 
Sonntag unbedingt generell zum Museumsbesuch freigegeben werden sollte: 
»Wir gestehen gern ein, daß wir, die wir über wochentäglichen Kunstgenuß 
nicht klagen können, doch den sonntäglichen als eine besondere Erhebung 
und Feier uns selten entgehen lassen, gerade wie man zwar allzeit in seinem 
Kämmerlein beten kann, aber es doch Sonntags und Festtags gern in der Kirche 
thut. Das neue Museum könnte gewiß für die starken Einnahmen aus dem 
Publikum einen dreistündigen Sonntagsdienst einrichten, der so liegt, daß 
er die kirchliche Feier des Sonntags nicht beeinträchtigt. Daß dieses durch 
Kunstanschauung überhaupt nicht geschieht, daß sie vielmehr geradezu für 
Manche eine wahre Sonntagsfeier ist, bedarf keines Wortes mehr. Es wäre 
sonst auch zu wunderlich, wenn man glauben sollte, der Museenbesuch wäre 
Sonntags nur dann gottgefällig, wenn tausende unserer Mitmenschen durch 
Unglück umgekommen sind. Wir bekennen, daß wir eine eben so starke 
Sehnsucht danach haben, daß man uns unser Gotteshaus an den Wochentagen 
offen halte, als daß man die Wohnung der Götter am Sonntage aufschließe.«608

Und doch dauerte es nochmals vier Jahre, bis diese Diskussion tatsächlich 
ihr Ende fand, und dies auch nur, weil bis zum Herbst 1858 der Druck auf die 
Museumsverwaltung von außen über die Presse erneut erhöht wurde. Unter 
anderem wurde in der »Spenerschen Zeitung« vom 7. Oktober dieses Jahres 
nicht nur dringend um freien Eintritt in das Neue Museum gebeten, sondern 
ebenso um die Ausweitung der Besuchszeit um mindestens vier Stunden in 
der Woche, sei doch die Direktion dazu verpflichtet, eine möglichst freie 
und uneingeschränkte Benutzung dieser Bildungsanstalt zu gewährleisten. Je 
weniger Begrenzungen es bei Eintritt und Besuchszeiten gebe, umso besser 
könne das Museum seinem Zweck dienen.609 Dass der entsprechende Arti-
kel genau in diesem Moment erschien, wird kaum ein Zufall gewesen sein: 
Prinz Wilhelm (der spätere Kaiser Wilhelm I.) hatte aufgrund der schweren 

607	 Siehe zu ihm bereits van Wezel 2018, S. 87, 89 mit Anm. 367.
608	 Eggers 1855.
609	 Vgl. »Spenersche Zeitung«, Nr. 234, 7. Oktober 1858.



196  Über die Kommunikation von Museumsverwaltung und Ö�entlichkeit

Erkrankung seines Bruders Friedrich Wilhelm IV. soeben die Regentschaft 
von diesem übernommen, und die Presse nutzte die günstige Gelegenheit, 
um das Thema einer Verbesserung des Museumseintritts wieder aufzugreifen. 
Man wird davon ausgegangen sein, dass der sehr viel weniger religiös ein-
gestellte neue Regent für eine sonntägliche Öffnung endlich die notwendige 
herrscherliche Erlaubnis geben würde.

Zuletzt engagierte sich auch die zu jener Zeit schon berühmte Schriftstel-
lerin Fanny Lewald (1811–1889) in dieser Sache, indem sie am 18. Dezember 
1858, kurz vor dem Weihnachtsfest, in der »National-Zeitung« die Museums-
verwaltung dazu aufrief, ihre Sammlungen an den Sonn- und Feiertagen zu 
öffnen, um damit »Tausenden und Tausenden eine Weihnachtsbescheerung« zu 
bereiten, nämlich dem größten Teil der Mitbürger, »die ja Alle, von dem hoch-
gestellten Beamten bis zu dem Dienstboten herab, mehr oder weniger Arbeiter, 
und an bestimmte Arbeitsstunden während der Wochen-Tage gebunden 
sind«.610 Sie gab dabei neun bis zehn Stunden als normale tägliche Arbeitszeit 
an, angesichts der damals geltenden Sechs-Tage-Arbeitswoche ein erhebliches 
Volumen.611 Solange die Museen nicht an den Sonn- und Feiertagen aufma-
chen würden, bestehe die Besucherklientel weiterhin im Verhältnis zur lokalen 
Bevölkerung zuvorderst aus Fremden und (Kunst-)Studierenden, dazu kämen 
»ein paar Damen der nichtarbeitenden Stände, […] einige wandernde oder 
unbeschäftigte Handwerker, und sehr viel gemeine Soldaten«, die nun einmal 
mehr freie Zeit zur Verfügung hätten als andere Leute. Im Pariser Louvre und 
in der Brera in Mailand habe sie es selbst erlebt, »wie die Arbeitenden aller 
Stände – denn es ist thöricht, die Handarbeiter allein Arbeiter zu nennen – sich 
am Sonntage zu dem Besuche der Kunstsammlungen drängten. Wie ganze 
Familien, Eltern und Kinder Freude und Erholung daran fanden […].« Vor 
allem auch hätten ihrer Meinung nach gerade protestantische Länder, in denen 
sonntags »die Kirchen dem Volke nur wenig Schönheit in ihren Räumen« 
böten, eine solche »Schönheitsoffenbarung für die Menschen« am dringendsten 
nötig.612 Lewald selbst hatte ihren ersten Berliner Museumsbesuch als eine der-
artige »Offenbarung« erlebt, wie sie sich in ihrer Autobiographie erinnern sollte: 
»Mochte ich den Menschen gefallen oder nicht, mochte ich mich verheiraten 

610	 Lewald 1858; bereits kurz erwähnt in van Wezel 2018, S. 103.
611	 Mit der zunehmenden Industrialisierung und dem damit verbundenen ununterbrochenen 

Einsatz von Maschinen verlängerte sich die Arbeitszeit noch. Eine Sieben-Tage-Arbeits-
woche war keine Seltenheit mehr, wie auch das Arbeiten im Schichtsystem zunahm. Erst 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Sonntagsarbeit per Arbeiterschutzgesetz 
verboten. Siehe Heckmann 1986.

612	 Lewald 1858.
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oder nicht, mochte ich abhängig sein oder frei sein, mochte man mich gütig 
oder kalt empfangen: Das Schöne war vorhanden auf der Welt, und ich konnte 
es genießen! […] Es dämmerte mir damit eine Offenbarung für mein ganzes 
Leben auf, und wenn ich damals auch weit davon entfernt war, mir klar machen 
zu können, welchem Zauber ich erlag, so fühlte ich seine Macht über mich 
deshalb nicht weniger stark und beglückend.«613 Dagegen habe ihr Vater sich 
während des Besuchs in den Räumen des Alten Museums unwohl gefühlt und 
sie stetig zur Eile gedrängt, weil ihn die Nacktheit der antiken Skulpturen und 
der Protagonisten so mancher Gemälde ihr gegenüber in Verlegenheit gebracht 
habe, da er darin etwas Unsittliches und somit für sein Tochter Unpassendes 
gesehen habe. Die väterliche Scham konnte jedoch Lewalds Begeisterung für 
das Museum nicht schmälern, stattdessen brachte diese die Schriftstellerin noch 
mehr als 25 Jahre später dazu, sich in der Öffentlichkeit für eine großzügigere 
Zugänglichkeit einzusetzen, als sie diese Institution bis dahin gekannt hatte. 
Ihr Vorschlag lautete, die Museen »zunächst in diesen Weihnachtstagen als 
Weihnachtsgeschenk für Tausende« zu öffnen, »von denen Viele, außerhalb 
ihrer Familie lebend, keine andere Weihnachtsbescheerung zu erwarten haben 
als diese«; zudem solle dieses Geschenk »eine Zusage sein«, dass man zukünftig 
»dem Volke an jedem Sonntage für ein paar Stunden die Museen und Samm-
lungen erschließen werde«.614

Lewalds Stimme hatte zu dieser Zeit insofern Gewicht, als sie bereits nach 
der Revolution von 1848 einen einflussreichen politisch-literarischen Salon in 
Berlin gegründet hatte, an dem unter anderem der Diplomat und Schriftsteller 
Karl Varnhagen, dessen Nichte, die Schriftstellerin und Verlegerin Ludmilla 
Assing, der Schriftsteller und sozialistische Politiker Ferdinand Lassalle, der 
Komponist und Pianist Franz Liszt, der Kunsthistoriker Wilhelm Lübke, der 
Ägyptologe Georg Ebers sowie der Schriftsteller und Publizist Theodor Fontane 
mehr oder weniger regelmäßig als Gäste teilnahmen.615 Ihr Schreibstil galt als 
couragiert und klar, wobei sie eine emanzipierte, liberale politische Einstellung 
zeigte, was ihr den Namen »deutsche George Sand« einbrachte und Gehör 
verschaffte.616 Trotzdem blieb 1858 die Weihnachtsbescherung in diesem Sinne 
aus. Dennoch muss Lewalds Aufruf in der Presse den Druck auf die Museums-
verwaltung in einem solchen Maße erhöht haben, dass Olfers am 10. Januar 1859 

613	 Lewald 1871, S. 12f.; auch zit. in Savoy/Sissis 2013, S. 19f.
614	 Lewald 1858.
615	 Vgl. Wilhelmy-Dollinger 1989, S. 232–234.
616	 Lewald selbst bewunderte zwar die Literatur von Sand, fühlte sich jedoch sowohl in 

ihrem Charakter als auch in ihren religiösen und sozialen Anschauungen von dieser »sehr 
verschieden«; Lewald (1871) 1989, S. 218f.
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Kultusminister Moritz August von Bethmann-Hollweg (1795–1877; seit 1858 
im Amt) einen Entwurf für das neue Besuchsreglement vorlegte, in dem sowohl 
die Eröffnung des Neuen Museums als auch der sonntägliche Zutritt zu beiden 
Häusern schon antizipiert war, Letzterer allerdings, mit Rücksicht auf das 
Personal, beschränkt auf zwei Stunden von 12 bis 14 Uhr.617 Der Minister bat 
daraufhin den Prinzregenten Wilhelm am 22. Januar um dessen Einverständnis, 
verbunden mit der Erklärung, dass, wenn »diese Einrichtung jetzt ins Leben 
trete«, dies »angemessen« erscheine und »vielfach geäußerten Wünschen« ent-
spreche618 ‒ ein Hinweis auf die zunehmenden Forderungen der Öffentlichkeit, 
diesen Schritt nun final zu vollziehen, auch wenn das Neue Museum in seiner 
Innengestaltung noch immer nicht vollständig fertiggestellt war.

Wie bereits im ersten Teil dieser Studie geschildert,619 signalisierte der Prinz-
regent, im Grunde genommen nicht an den Museen interessiert, Bethmann-
Hollweg schon wenige Tage später, am 29. Januar 1859, seine Zustimmung dafür, 
das Neue Museum zu eröffnen sowie den Besuch der Museen auch sonntags zu 
gestatten.620 Gerade über Letzteres jubelte die Presse: Endlich könne das gesamte 
Publikum, auch all diejenigen, die »früher nie Zeit und Muße dazu gewinnen 
konnten«, diese reichen Schätze zum Genuss und zur Belehrung besuchen und 
so »zugleich eine höhere und herrlichere Anschauung des Lebens« erreichen.621 
Die Forderung von Fanny Lewald, den Museumsbesuch auch an den kirchlichen 
Feiertagen zu erlauben, wurde indes noch nicht erfüllt.

617	 GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 1. Olfers bezog sich hiermit auf 
seinen Bericht vom 5. März 1849, in dem er den sonntäglichen Zutritt bereits angekündigt 
hatte; nach seiner Aussage war dieser auch schon von Friedrich Wilhelm IV. für den Zeit-
punkt gebilligt worden, an dem das Neue Museum fertig eingerichtet sein würde. Jedoch 
war der König in der Zwischenzeit schwer erkrankt, weshalb eine definitive Entscheidung 
vermutlich ausgeblieben war. Darüber hinaus wurde dieser Moment der Fertigstellung 
aufgrund der aufwendigen Ausgestaltung der Räume lange nicht erreicht. Sogar als das 
Neue Museum am 5. Februar 1859 endlich offiziell eröffnete, war dies noch nicht der Fall. 
So arbeitete z. B. Kaulbach selbst noch bis 1862 in den Sommermonaten und sein Assistent 
Julius Detmers sogar noch bis ins Frühjahr 1865 hinein im deshalb teilweise eingerüstet 
bleibenden Treppenhaus an den dortigen Wandgemälden. Anhand der Akten lässt sich 
nachweisen, dass Kaulbach zur Ausführung seiner Entwürfe im Laufe der Zeit immer 
später im Sommer in Berlin eintraf und immer früher wieder Richtung München abreiste. 
Zu seinen Wandmalereien im Neuen Museum siehe ausführlich Menke-Schwinghammer 
1994; dies. 2011; zudem Maaz 2009.

618	 GStA PK, I. HA Rep. 89, Geheimes Zivilkabinett, Nr. 20446, Bl. 68‒69v., hier Bl. 68.
619	 Siehe van Wezel 2018, S. 101f.
620	 Vermerk des Prinzregenten auf Olfers’ Schreiben an Bethmann-Hollweg vom 10. Januar 

1859, in: GStA PK, I. HA Rep. 89, Geheimes Zivilkabinett, Nr. 20446, Bl. 69v.; vgl. 
GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 1.

621	 »Vossische Zeitung«, Nr. 35, 11. Februar 1859.
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Waren das British Museum und die National Gallery in London im 
Vergleich zu den Berliner Museen auch großzügiger bei der Zulassung von 
Kindern und hatten beide darüber hinaus schon seit Ende der 1830er Jahre 
an den zweiten Feiertagen geöffnet, so hinkten sie auf dem Gebiet der allge-
meinen sonntäglichen Öffnung noch lange Zeit hinterher. Im Falle des British 
Museum berichtete Generalintendant Ellis im Kontext des bereits zitierten 
»Report« des Select Committee on National Monuments and Works of Art 
von 1841: »[…] notwithstanding the fears of some of the principal officers, 
the great experiment has been made of admitting the public on the annual 
holidays [1837]; and the result has been very satisfactory. From 16,000 to 
upwards of 32,000 persons have passed through the rooms of that institution 
in one day, without any accident or mischief.«622 Da man mit Sicherheit davon 
ausgehen kann, dass die ersten kirchlichen Feiertage als Sonntage galten, 
hätte es hier allerdings korrekterweise nicht »on the annual holidays« heißen 
dürfen, nach Aussage von Ellis (an anderer Stelle) wie auch nach weiteren 
Quellen ging es allein um die zweiten Feiertage. So konnte, kaum dass das 
British Museum am Ostermontag 1837 »on its first public holiday« die Tore 
öffnete, direkt ein Rekord von über 23.000 Besuchern erzielt werden.623 Ellis 
berichtete zudem, dass diese Zahl am nächsten Feiertag mit freiem Museums-
eintritt, dem Pfingstmontag, mit 32.000 Besuchern noch einmal übertroffen 
worden sei.624 Dieser Andrang scheint vor allem auch seinen Grund in der 
Neugierde der Menschen angesichts der kurz bevorstehenden Fertigstellung 
des neuen Gebäudes gehabt zu haben. Denn nach 1851, als London mit der 
innovativen Weltausstellung ein Millionenpublikum hatte anlocken und das 
British Museum im Zuge dessen gut 2,5 Millionen Besucher hatte verzeichnen 
können, waren die Zahlen dort in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
kontinuierlich rückläufig, während das unmittelbar aus der Weltausstellung 
hervorgegangene, neu errichtete South Kensington Museum eine immer 
größere Beliebtheit genoss.625 Wie im British Museum registrierte man an den 
zweiten Oster- und Pfingstfeiertagen auch in der National Gallery Besucher-
rekorde. Auf die Frage des Komitees: »What is the greatest number that have 

622	 Zit. nach Siegel 2008, S. 90; siehe zudem die gleichlautende Aussage an anderer Stelle von 
Ellis ebd., S. 96f.

623	 Caygill 1981, S. 25.
624	 Zit. in Siegel 2008, S. 96. An beiden Tagen seien, verteilt über das Museum, zusätzlich 

zum Aufsichtspersonal 12 bis 14 Polizisten anwesend gewesen; ebd., S. 98. Wilson 2002, 
S. 99, spricht von 8.800 Besuchern am Zweiten Weihnachtstag (»Boxing Day«) 1838, an 
dem acht Polizisten der Aufsicht assistiert hätten.

625	 Vgl. Wilson 2002, S. 99–101.
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ever been in the gallery on one day?«, antwortete deren Sekretär Lieutenant-
Colonel George Saunders Thwaites (1778‒1866), man habe am Pfingstmontag 
1840 nahezu 14.000 Besucher in der Galerie gezählt.626 Doch aus Rücksicht 
auf die Aufsichten stimme er gegen einen sonntäglichen Zutritt, es sei denn, 
die Saalwärter würden ausgewechselt werden, damit ihnen die nötige Erholung 
vom sonstigen Dienst möglich gemacht würde. Der Generalintendant des 
British Museum, Ellis, positionierte sich im Vergleich dazu nachdrücklicher 
gegen einen sonntäglichen Einlass. Auf die Frage des Komitees: »Have you 
considered whether it might be possible to open the Museum in the afternoons 
of Sundays; have you directed your attention at all to that point?«, war seine 
Antwort lapidar abweisend: »No; and I hope never to direct my attention to 
that point.«627 »The Lord’s Day«, wie der Sonntag in Großbritannien genannt 
wurde, sollte geheiligt bleiben. Zwar wurde am 21. Februar 1856 im Parla-
ment ausführlich über einen von dem liberalen Politiker Sir Joshua Walmsley 
(1794–1871) eingebrachten diesbezüglichen Änderungsvorschlag debattiert, 
im Rahmen dessen geprüft werden sollte, »if it would promote the moral and 
intellectual improvement of the working classes of this Metropolis [London] 
if the collections of Natural History and Art in the British Museum and the 
National Gallery were open to the public inspection after Morning Service 
on Sundays«; Walmsley betonte in diesem Kontext, dass er eine Resolution 
in Händen halte, die von »chairmen and secretaries of numerous bodies of 
working men in the metropolis« unterzeichnet worden sei. Dennoch wurde sein 
Änderungsvorschlag von einer überwältigenden Mehrheit der Parlamentarier 
(376 gegen 48 Stimmen) abgelehnt.628 Ein Gegenargument, vorgetragen von 
dem Abgeordneten Apsley Pellatt (1791‒1863), lautete: »Regard for the sacred 
character of the Sabbath was an attribute of Englishmen.«629 Premierminister 
Henry Viscount Palmerston (1784‒1865), eigentlich ein Unterstützer der 

626	 Zit. nach Siegel 2008, S. 92.
627	 Zit. nach ebd., S. 102.
628	 »British Museum, &c. – Sunday Opening«, 21. Februar 1856, unter: https://api.parliament.

uk/historic-hansard/commons/1856/feb/21/british-museum-c-sunday-opening, hier 
§§ 1053‒1054 [gelesen am 6. Dezember 2023]. 1854 war sogar in London eigens ein 
Bündnis mit dem Namen »The National Sunday League« gegründet worden, das sich 
einzig dem Ziel widmete, nationale Institutionen wie Museen, Galerien, Bibliotheken 
und Parks sonntags zugänglich zu machen. Walmsley war von 1856 bis 1869 dessen Vor-
sitzender. Siehe hierzu »National Sunday League«, unter: https://www.everything2.com/
title/National+Sunday+League [gelesen am 6. Dezember 2023].

629	 »British Museum, &c. – Sunday Opening«, 21. Februar 1856, unter: https://api.parliament.
uk/historic-hansard/commons/1856/feb/21/british-museum-c-sunday-opening, § 1067 
[gelesen am 6. Dezember 2023].
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liberalen Reform, gab gar zu bedenken: »[…] nothing could be worse than 
that Parliament should appear to be less careful of the moral and religious 
feelings of the country than the people of the country themselves«, weshalb 
auch er dagegen votierte.630

Die Aufmerksamkeit für den Herrn an ›seinem‹ Tag sollte in Großbri-
tannien noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht durch andere Akti-
vitäten gemindert werden, wenngleich die Befürworter des sonntäglichen 
Museumszutritts wie der Verleger Thomas Greenwood (1851–1908) darzulegen 
versuchten, dass es doch klug und ratsam sei, »non-church goers« sonntags 
eine Wahl zu geben zwischen »the street or public-house and Museums 
and Art Galleries«. Da den Besuchern in den Museen »the great verities of 
live, truth, beauty, love, justice, goodness« eindrucksvoll präsentiert würden, 
seien diese als ein würdiger Gegenpol zu den Kneipen aufzufassen, in denen 
im Gegensatz dazu »tendencies and temptations to careless living« drohten 
(Abb. 37).631 Gerade das mit der wachsenden Industrialisierung stetig größer 
werdende Problem des Alkoholismus scheint in Großbritannien ein Argument 
derjenigen gewesen zu sein, die sich für die sonntägliche Museumsöffnung 

630	 Ebd., § 1115 [gelesen am 6. Dezember 2023].
631	 Greenwood (1888) 1996, S. 196, 209.

Abb. 37: John Tenniel, »�e Sunday Question«, in: »Punch«, 17. April 1869
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aussprachen. So riet Henry Cole (1808–1882), Initiator der ersten Weltausstel-
lung in London und Gründungsdirektor des daraus hervorgegangenen South 
Kensington Museum,632 explizit: »If you wish to vanquish Drunkenness and 
the Devil, make God’s day of rest elevating and refining to the working man; 
[…] open all museums of science and art after the hours of divine service, 
let the working man get his refreshment there in company with his wife 
and children rather than leave him to booze away from them in the Public 
House and Gin Palace.«633 Während die Diskussion in Berlin schon lange 
nicht mehr geführt werden musste, dauerte es in London de facto noch bis 
1896, bis es möglich wurde, das British Museum und die National Gallery 
auch sonntags zu besuchen.634 Dagegen wurde in Berlin, auf eine Anfrage 
aus dem Abgeordnetenhaus hin, ab dem Winter 1876 die 1859 eingerichtete 
sonntägliche Besuchszeit sogar noch von zwei auf drei Stunden ausgeweitet, 
wofür sich der Abgeordnete Virchow in einer Sitzung von Februar 1877 
ausdrücklich bedankte.635 Im Gegensatz zum Londoner Diskurs spielte in 
Berlin interessanterweise das Thema ›Verhinderung des Alkoholismus durch 
sonntäglichen Museumsbesuch‹ in der Argumentation der Befürworter nie 
eine Rolle. Zugleich war durch die Öffnungszeiten der Museen gesichert, 
dass deren Besuch den Kirchgang des Publikums zu keiner Zeit verhinderte.

Allerdings währte die Zufriedenheit des Berliner Publikums nur kurz. 
Spätestens nach einem Jahr wurde schon wieder über die immer noch fehlende 
Genehmigung des Eintritts an den kirchlichen Feiertagen geklagt. Auch war 
man offensichtlich nicht bereit, die Rechtfertigung der Museumsverwaltung 
zugunsten der Aufsichten gelten zu lassen. So hieß es in einem anonymen 
Zeitungsartikel am 25. April 1878 im »Berliner Tageblatt« aus Enttäuschung 
über die bleibende Schließung an Ostern ironisch: »Wenn die Verwaltung 
der Königlichen Museen aber in ihrer Rücksichtnahme für ihre Beamten zu 

632	 Noch während der Weltausstellung hatte sich Prince Consort Albert dazu entschieden, den 
Gewinn der Schau, die nicht nur einen großen kulturellen Erfolg darstellte, sondern auch 
finanziell außerordentliche Ergebnisse erzielte, in eine neue edukative Institution zu investieren, 
was zur Errichtung des South Kensington Museum führte; siehe Bonython/Burton 2003, 
S. 145.

633	 Cole (1875) 1884, S. 368. 
634	 Vgl. Caygill 1981, S. 45; Wilson 2002, S. 101; Conlin 2006, S. 236. Ausführlich zur The-

matik des viktorianischen Sonntags Wigley 1980. Johnson 2002, S. 289, weist darauf hin, 
dass die britische Satirezeitschrift »Punch«, die sich in früheren Jahren für die sonntägliche 
Museumsöffnung und die Arbeiterklasse eingesetzt hatte, dem Umstand, dass dieses Ziel 
1896 tatsächlich erreicht war, kaum noch Aufmerksamkeit widmete, da sie sich mittlerweile 
den privilegierteren Klassen als Zielgruppe zugewandt hatte.

635	 Siehe van Wezel 2018, S. 107.
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Ungunsten der Besucher so weiter vorschreiten sollte, könnte es leicht dahin 
kommen, daß unsere Kunsttempel die Hälfte der Woche geschlossen und zur 
Abwechselung die andere Hälfte nicht geöffnet wären.«636 Hierauf erfolgte 
zunächst keine Reaktion der Museumsverwaltung, zumindest lässt sich nichts 
Entsprechendes nachweisen.

Als aber am 5. Juni 1878 das neue Besuchsreglement für das öffentliche 
Publikum von der Museumsverwaltung offiziell bestätigt wurde, regte sich 
vonseiten der Saalwächter Widerspruch. Ihre Erfahrungen hatten ihnen 
gezeigt, dass die um eine Stunde aufgestockte Besuchszeit am Sonntag für sie 
bedeutete, dass sie sich kaum mehr vom Dienst erholen konnten. Vor allem 
aber sahen sie sich darum gebracht, selbst am Gottesdienst teilzunehmen. 
In einem aus der Unzufriedenheit angesichts dieser Situation resultierenden 
Schreiben an Kultusminister Falk hieß es: »Wie so viele Beamte des Staates, 
so sind auch wir, die unterzeichneten Diener der Königlichen Museen, durch 
stete Sonntagsdienste verhindert, dem Gottesdienst beiwohnen zu können. Bis 
zum Jahre 1859 waren die Königlichen Museen an den Sonntagen geschlossen 
und den Dienern [wurde] eine Beiwohnung des Gottesdienstes ermöglicht; 
von da ab hörte jedoch die auf das geistige und leibliche Wohlsein derselben 
erquickend einwirkende Sonntagsruhe auf, da ein 2 stündiger Sonntagsdienst 
eingeführt und die Museen von 12 bis 2 Uhr geöffnet waren. Vom Jahre 1877 
ab wurde dieser Dienst vermehrt[,] indem die Museen von 11½ bis 2½ Uhr 
geöffnet wurden. Zu diesen 3 stündigen Sonntagsdiensten kommt aber noch 
hinzu, daß wir genötigt sind[,] stets ¼ Stunde vor Öffnung der Museen 
unseren Dienst anzutreten[,] und denselben auch erst um soviel später verlassen 
können. Nun wohnt aber auch ein jeder von uns einen weiten Weg von den 
Museen entfernt, sodaß jede Möglichkeit, dem Hauptgottesdienst beiwohnen 
zu können[,] ausgeschlossen bleibt.«637 Die wenigen freien Feiertage, die ihnen 
zur Verfügung ständen, seien auf die zehn kirchlichen Festtage beschränkt, 
die jedoch nicht ausreichen würden, »um den Geist und Körper zu kräftigen 
und in religiöser Beziehung auszubilden resp. zu befriedigen. Und wenn der 
Geist –, der religiöse Trieb des Menschen in seinem Bedürfnisse beeinträchtigt 
wird, was durch die vorliegende Unmöglichkeit der Beiwohnung des Haupt-
gottesdienstes an den Sonntagen leider nur zu sehr der Fall ist, dann erleidet der 
Mensch in seinen ganzen Empfindungen eine Abstumpfung und charakterlose 
Gleichgültigkeit, die sich selbst auf seine Familie überträgt.« Da man davon 
ausgehe, dass der Minister stets für das geistige Wohl von allen seinen Beamten 

636	 GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 1.
637	 Museumsaufsicht an Falk, 7. Juni 1878, ebd.
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und deren Familien Sorge trage, wage man, ihn dringend darum zu bitten, 
»uns unterthänigsten Unterzeichnern« die Chance »zur öfteren Beiwohnung 
des Hauptgottesdienstes der Sonntagsdienste« zu geben.638

Die Akte, in der sich diese Anfrage des Aufsichtspersonals befindet, ent-
hält keine Reaktion des Kultusministers oder der Museumsverwaltung – es 
sei denn, man lässt eine auf den 17. März 1879 datierte Ablehnung einer 
Museumsöffnung an den kirchlichen Feiertagen, von Schöne, zu diesem 
Zeitpunkt noch in Vertretung des seit 1872 kommissarisch amtierenden 
Generaldirektors Guido von Usedom (1805–1884), an Minister Falk geschickt, 
als eine solche gelten.639 Da die Aufsichten in ihrem Schreiben betont hatten, 
die zehn kirchlichen Festtage seien für sie die einzigen Feiertage, an denen sie 
ihren religiösen Bedürfnissen und Pflichten nachgehen könnten, wäre diese 
Ablehnung auf den ersten Blick als eine Entscheidung in ihrem Sinne zu 
verstehen. Tatsächlich aber, dies wird bei der weiteren Lektüre von Schönes 
Schreiben deutlich, war ihr Argument für die Verwerfung der Idee einer 
Öffnung der Museen an den zweiten Feiertagen in der Direktorenkonferenz 
überhaupt nicht relevant, vielmehr machte man sich dort vor allem Sorgen um 
den Erhalt der Sammlungen. Zwar verstehe die Generalverwaltung, so führte 
Schöne aus, dass »das Interesse des großen Publikums für diese vorgeschlagene 
Einrichtung« ein Argument dafür sei, die an den Sonntagen und den von 
ihm so bezeichneten »dritten Feiertagen« gemachten Erfahrungen sprächen 
allerdings klar dagegen. Aufgrund ebenjener Erfahrungen sei an den zweiten 
Feiertagen eine Überfüllung der Museumsräume zu erwarten, und diese würde 
bei nicht ausreichendem Aufsichtspersonal eine »mannigfache Gefahr für die 
Sammlungsobjecte« mit sich bringen. Deshalb hätten zwei der Abteilungs-
direktoren »unbedingt gegen diese Neuerung« gestimmt. Die übrigen würden 
nur dann dafür votieren, wenn die Aufsicht »entweder durch Vermehrung der 
Galeriediener oder durch Polizei-Beamte eine Verstärkung erhielte«, die nach 
Ansicht des Direktors der Gemäldegalerie, Meyer, für diese allein schon »nicht 
weniger als 3 bis 4 Diener betragen dürfte«. Schöne beendete sein Schreiben 
nichtsdestominder mit den Worten: »Sollte indeß die Oeffnung beschlossen 
werden«, so bitte er den Minister darum, dafür zu sorgen, »daß an diesen Tagen 
entweder Soldaten oder Schutzleute zur Hilfe bei der Aufsicht commandirt 

638	 Ebd. Die Anfrage wurde von 36 Personen unterzeichnet; zu lesen sind die Namen Pantzer, 
Geijer, Everth, Huck, Brabant, Halliger, Wendt, Baumgart, Seegert, Bender, Noack, 
Wortmann, Heise, Höfert, Böger, Riebes, Kehfeld, Brehmer, Dräger, Peter, Piper, Zuther, 
Mietag und Pietermann.

639	 GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 2.
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werden, weil die Annahme von Hilfsaufsichtspersonal seitens der Museen-
Verwaltung an sich schwierig, wenig zuverlässig und mit erheblichen Kosten 
verknüpft sein würde.«640 Welche Variante letztlich für die Extra-Aufsicht 
gewählt wurde, ob dazu überhaupt zusätzliches Personal beauftragt bzw. 
angestellt wurde, oder ob die Aufsicht doch allein zurechtkommen sollte, ist 
den Akten nicht zu entnehmen.641 Klar ist jedoch, dass sich Minister Falk 
am Ende mit einer Entscheidung für die Museumsöffnung an zumindest den 
zweiten Feiertagen durchgesetzt haben muss, denn im ersten Gesamtführer 
von 1879 hieß es erstmals, die Museen blieben montags sowie »am Charfreitag, 
Himmelfahrt und an den ersten Feiertagen der hohen Feste« geschlossen.642

Es könnte sogar so gewesen sein, dass Schöne eine Doppelrolle in dieser 
Frage gespielt hat. Als Stellvertreter des immer öfter abwesenden General-
direktors Usedom unterstützte er offenbar die Abteilungsdirektoren, die bei 
großem Publikumsandrang an den Feiertagen Probleme bei der Aufsicht 
erwarteten. Als Kunstreferent im Kultusministerium, der er bis zu seiner 
offiziellen Ernennung zum Generaldirektor der Museen im April 1880 gleich-
zeitig blieb, muss er wiederum den von außen kommenden Druck, unter dem 
der Kultusminister in dieser Angelegenheit augenscheinlich stand, gespürt 
haben, sodass er letztlich zugunsten der Interessen des großen Publikums der 
Museumsöffnung an den zweiten Feiertagen zustimmte.643 Festzuhalten bleibt, 

640	 Alle Zitate ebd. Im British Museum in London war es damals tatsächlich üblich, an den 
zweiten Feiertagen Polizisten als zusätzliche Aufsichtskräfte einzusetzen; siehe Anm. 624.

641	 Aus den Rechnungsbüchern der Jahrzehnte zwischen 1830 und 1880 geht hervor, dass 
die Zahl des Aufsichtspersonals stetig größer wurde: von anfangs vier Galeriedienern der 
1. Klasse, zwölf der 2. Klasse und zwei Nachtwächtern (insgesamt 18 Personen) bis zu final 
sechs Galeriedienern der 1. Klasse, 20 der 2. Klasse, 18 Extra-Galeriedienern und neun 
Nachtwächtern (insgesamt 53 Personen); SMB-ZA, I/GV 66, Bl. 16‒19 ‒ I/GV 119, Bl. 11‒14. 
Zwischen 1834 und 1837 existierte sogar ein sogenannter Haushund; SMB-ZA, I/GV 70, 
Bl. 35 ‒ I GV 73, Bl. 31. Wenig überraschend, ist für 1861, nach der offiziellen Eröffnung 
des Neuen Museums, eine besonders deutliche Aufstockung des Aufsichtspersonals zu 
verzeichnen: auf sechs Galeriediener der 1. Klasse, 14 der 2. Klasse, 16 Extra-Galeriediener 
und sechs Nachtwächter (insgesamt 42 Personen); SMB-ZA, I/GV 98, Bl. 26–29. Für die in 
Bezug auf Schönes Schreiben an Falk relevante Periode 1879/80 ist in den Rechnungsbüchern 
hingegen kein Zuwachs beim Aufsichtspersonal festzustellen, ab 1877 (vgl. SMB-ZA, 
I GV 115, Bl. 11–13) ist die Zahl der in diesem Bereich Angestellten gleich.

642	 Führer 1879, S. 2. Im Führer 1880, S. ii, wurde diese Auflistung noch ergänzt um den 
Buß- und Bettag.

643	 Minister Falk hatte bestimmt, dass Schöne ab dem 23. Dezember 1878 die Vertretung 
von Usedom übernehmen sollte; SMB-ZA, I/GV 8, Acta personalia des Generaldirektors 
Graf von Usedom, Bl. 225. Ab diesem Zeitpunkt hatte Schöne im Grunde genommen die 
Leitung der Museumsverwaltung inne. Am 16. Juni 1879 schickte Falk der Generalverwal-
tung eine Abschrift des »Erlasses vom 10. d. Mts betreffend die Enthebung des Wirklichen 
Geheimen Raths Grafen von Usedom von der kommissarischen Verwaltung der Stelle des 
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dass dieser vom Ministerium favorisierte Schritt gegen den offensichtlichen 
Widerstand der Abteilungsdirektoren und des Aufsichtspersonals vollzogen 
wurde. Was hiermit gleichzeitig entfiel, war die Unterscheidung zwischen 
dem ›bloß schauenden‹ öffentlichen und dem ›studierenden‹ halböffentlichen 
Publikum.

Über die sonntägliche und abendliche Erweiterung 
des Zutritts

Kaum hatte das Publikum diesen Zugewinn beim Museumseinlass erzielt, 
wurde im Parlament ‒ wie es scheint, zum ersten Mal überhaupt ‒ die Dis-
kussion über eine abendliche Erweiterung des Zutritts für die Öffentlichkeit 
angestoßen: Am 15. Dezember 1880 widmete sich Rudolf Virchow als Ver-
treter der liberalen Deutschen Fortschrittspartei im Abgeordnetenhaus diesem 
Thema; als Vergleich diente ihm die Situation in London, wo das Publikum 
bis spätabends willkommen war.644

Diesmal sollten es die Berliner Museen sein, die Jahre benötigen 
würden, um an die Errungenschaften der Londoner Sammlungen anzu-
knüpfen. Zwar reagierte Schöne durchaus verständnisvoll auf den Impuls 
aus dem Parlament – so bestätigte er gegenüber Robert Viktor von Putt-
kamer (1828–1900), der seit 1879 das Amt des Kultusministers innehatte, 
im Sommer 1881, dass sich eine intensivere Museumsnutzung durch das 
Publikum grundsätzlich durch eine Verlängerung der Öffnungszeiten am 
Sonntag oder, besser noch, durch einen abendlichen Einlass erreichen 
lasse, da ein großer Teil des berufstätigen, »auch gebildeten Publikums« 
an den Sonntagen zu wenig und in der Woche tagsüber gar keine Zeit 
habe; angesichts der Berliner Lebensverhältnisse wäre dagegen eine frü-
here Öffnung an den Wochentagen schon um 9 Uhr »vermuthlich völlig 
wirkungslos«. Ebenso berichtete er aber auch über »viele Bedenken«, 
die in der Direktorenkonferenz vorgebracht worden seien und erneut 

Generaldirektors der Königlichen Museen« , der ab dem 1. Juli des Jahres gelten würde, 
wozu Falk den ihm seit Mitte November 1878 erteilten Urlaub »bis zu diesem Termin 
verlängert habe«; ebd., Bl. 234. Kultusminister Puttkamer, Falks Nachfolger, kündigte 
dann die offizielle Ernennung von Schöne zum Generaldirektor für den 24. April 1880 an; 
SMB-ZA, I/GV 9, Acta personalia des Generaldirectors Dr. Schöne, Bl. 1.

644	 Protokoll, »Haus der Abgeordneten«, 28. Sitzung am 15. Dezember 1880, in: GStA PK, 
I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 2.
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hauptsächlich die Aufsicht beträfen. Als Kompromiss schlug er vor, 
»wenigstens einen Versuch« zu wagen und eine abendliche Öffnung für 
die Sammlung der Gipsabgüsse und das Kupferstichkabinett zuzulassen; 
das Beispiel der elektrischen Beleuchtung des großen Lesesaals im British 
Museum zeige, dass offenkundig keine Brandgefahr bestehe. Der Zugang 
würde an solchen Abenden durch das 1880 und damit gerade erst in 
Gebrauch genommene Hauptportal des Neuen Museums erfolgen,645 das 
Parterre desselben bliebe wie das gesamte Alte Museum aber geschlos-
sen.646 Darüber, warum Schöne gerade diese beiden Sammlungen für das 
abendliche Beleuchtungsexperiment vorschlug, kann nur spekuliert werden, 
da er es selbst nicht begründete. Ging er davon aus, dass ein eventuelles 
Misslingen dort weniger ›schmerzhafte‹ Schäden verursachen würde? Oder 
betrachtete er beide Abteilungen hauptsächlich als Studiensammlungen, 
von deren erweiterter Zutrittsmöglichkeit am Abend speziell Studierende 
profitieren würden? Jedenfalls nannte er als Zeitfenster für den Test die 
Wintermonate von Oktober 1881 bis März 1882 bei einer Beschränkung 
auf »3 Tage in der Woche« von jeweils 18 bis 21 Uhr abends. Für die 
Umsetzung waren bereits Siemens & Halske kontaktiert worden. Dieser 
Firma war es noch auf der Gewerbeausstellung647 im Jahr zuvor wegen 
vermeintlicher Brandgefahr nicht gestattet worden, »vor den Augen des 
Publikums electrisches Licht zu produziren«.648 Doch sowohl das Beispiel 
des Lesesaals im British Museum als auch dasjenige des Pariser Salons, 
in den man seit dem Frühjahr 1879 dank der elektrischen Beleuchtung 
bis abends um 22 Uhr eingelassen wurde,649 hatten offenbar die Angst 
genommen. So erhielten Siemens & Halske zum 50-jährigen Jubiläum der 
Museen im August 1880 den Auftrag, die Rotunde, die Vorhalle und die 
»Dioskuren« auf dem Dach des Alten Museums für die abendliche Festveran-
staltung, an der auch Kronprinz Friedrich Wilhelm als Protektor der Museen, 
Kronprinzessin Victoria sowie weitere 300 geladene Gäste teilnahmen, 
auf diese neuartige Weise zu illuminieren.650 Die Skulpturensammlung 

645	 Siehe hierzu später ausführlicher S. 305–308.
646	 Schöne an Puttkamer, 4. Juni 1881, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, 

Nr. 9, Bd. 2.
647	 Siehe zu den Anfängen dieser Ausstellung S. 244 mit Anm. 785.
648	 »Vossische Zeitung«, Nr. 155, 4. Juni 1879.
649	 Vgl. »Vossische Zeitung«, Nr. 124, 3. Mai 1879.
650	 Die Festlichkeiten zum Jubiläum wurden ausführlich in der »Vossischen Zeitung« beschrie-

ben; siehe Nr. 213–215, 2.–4. August 1880; siehe zudem Stockhausen 2000, S. 192. Minister 
Puttkamer hatte Wilhelm I. am 10. Juli über die angesetzten Feierlichkeiten informiert, 
jedoch bereits gemutmaßt, dass dieser wohl selbst nicht teilnehmen würde, was ihm der 
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war dagegen bei Fackellicht zu begehen.651 Obschon sich die innovative 
Beleuchtung als »unübertrefflich in dem Effekt« erwies und als »großartiges 
Schauspiel« vor dem Museum eine Menschenmenge anlockte, die von 
zahlreichen Schutzleuten auf Abstand gehalten wurde,652 folgte diesem 
ersten Versuch so bald kein zweiter, weshalb auch Schönes Vorschlag für 
ein abendliches Beleuchtungsexperiment in der Abteilung der Gipsabgüsse 
und im Kupferstichkabinett nicht zum Tragen kam.

In seinem ersten Verwaltungsbericht, der die Zeit von 1878 bis 1881 
zusammenfasste, bezeichnete Schöne gegenüber dem seit 1881 amtierenden 
Kultusminister Gustav von Goßler (1838‒1902) die Fortentwicklung der 
Königlichen Museen in diesen Jahren im Ganzen als »eine glückliche und 
erfreuliche«, betonte jedoch gleichzeitig, dass das Ziel eines jeden fachkun-
digen Museumsbeamten stets bleiben sollte, »Benutzung und Verständniß 
der Sammlungen [zu] sichern und [zu] erleichtern«. Dazu hielt er »neben der 
Errichtung geeigneter Gebäude für die unter Raummangel schwer leidenden 
Sammlungen vor allem auch größere Nutzbarmachung derselben« für wün-
schenswert, »wie sie theils durch Eröffnung wenigstens einiger derselben am 
Abend, theils durch Vorträge, die vermuthlich auch nur am Abend würden 
stattfinden können, theils durch umfassende erläuternde Publikationen zu 
erreichen sein würde«.653 Gerade in Hinblick auf die Abendöffnung kam man 
indes nicht voran, noch nicht einmal probeweise, zumindest findet sich in den 
Akten kein Beleg dafür.

Dagegen ließ Virchow von der Idee nicht ab. Im Frühjahr 1882 wies 
er erneut darauf hin, dass es dringend notwendig sei, »die Sammlungen 
des Staates, welche in immer reicherer Weise entfaltet werden«, gerade zu 
späteren Tageszeiten unter der Woche »dem Publikum leichter zugänglich 
zu machen«. Erneut nannte er in diesem Kontext London als leuchtendes 

Kaiser auch umgehend bestätigte; GStA PK, I. HA Rep. 89, Geheimes Zivilkabinett, 
Nr. 20447, Bl. 93–95.

651	 Erstaunlicherweise thematisierte Puttkamer Wilhelm I. gegenüber nicht die elektrische 
Beleuchtung, sondern beschrieb nur die Planungen für die Skulpturensammlung: Dabei 
würden die »hervorragendsten Skulpturen und Gipsabgüsse mit Wachsfackeln« beleuchtet, 
was in Berlin zwar ein »unbekanntes[,] aber ein sehr wirksames Schauspiel« sei, das 
»namentlich in Rom im Vatikanischen Museum ehemals mit vielem Erfolg veranstaltet« 
worden sei; GStA PK, I. HA Rep. 89, Geheimes Zivilkabinett, Nr. 20447, Bl. 94. Im 
Zusammenhang mit dem Einsatz der Fackelbeleuchtung im späten 18. und frühen 19. Jahr-
hundert siehe allgemein Mattos 2009.

652	 »Vossische Zeitung«, Nr. 214, 3. August 1880. Auf den Häuptern der »Dioskuren« brannten 
Lichter, die man schon von Weitem gesehen haben muss.

653	 Schöne an Goßler, Verwaltungsbericht 1878–1881, 19. September 1881, in: GStA PK, 
I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 5, Bl. 27–46v., hier Bl. 45–45v.
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Vorbild.654 Erst 1887, mehr als fünf Jahre später, lässt sich anhand von Schönes 
Bericht über die »Offenhaltung der Museen an den Sonntag-Nachmittagen«, 
den er am 30. September jenes Jahres an Goßler sandte, der wahre Grund 
fassen, weshalb kein Fortschritt bei der Frage der Abendöffnung erzielt wurde. 
In diesem Schreiben erklärte der Generaldirektor, zwar halte er es immer 
noch für sinnvoller, einen Abendeinlass zu gestatten, als zu versuchen, »einen 
nennenswerthen Bruchtheil der an den Sonntag-Nachmittagen zur Erholung 
sich in das Freie drängenden Berliner Bevölkerung an die Museen zu fesseln«, 
wie dies auch die allgemeine Ansicht der Direktorenkonferenz sei ‒ doch 
die Anbringung von elektrischem Licht sei schlicht zu teuer.655 Um seinen 
Worten gegen eine Ausweitung der Öffnungszeiten am Sonntagnachmittag 
mehr Überzeugungskraft zu verleihen, hatte Schöne zum ersten Mal an vier 
Sonntagen im August 1887 eine offizielle Zählung der Besucher vornehmen 
lassen. Diese war allerdings nicht im ganzen Alten und Neuen Museum 
erfolgt, sondern lediglich im Münzkabinett und in der Ägyptischen Abteilung, 
dort, wo vermutlich gar nicht der stärkste Besucherstrom zu verzeichnen 
war, sowie, zum Vergleich, in den neuen Museen für Kunstgewerbe und für 
Völkerkunde.656 Dabei hatte sich gezeigt, dass sonntags in den Museen »um 
12 Uhr sofort starker Andrang des Publikums stattfindet«, wogegen sie sich 
»schon einige Zeit vor dem Schluß fast gänzlich leeren«.657 Schöne vertrat 
die Position, dieser Rückgang der Besucherzahlen in der letzten Stunde 
zwischen 14 und 15 Uhr hänge mit den Zeiten des sonntäglichen Mittag-
essens zusammen, weshalb er für den Sonntag eine Mittagspause vorschlug. 
So könnten die Museen von 12 bis 14 Uhr und dann wieder von 16 bis 18 Uhr 
»bezw. bis zum Eintritt der Dunkelheit« offen bleiben, wenn »weit eher auf 
einen regen Besuch gerechnet« werden dürfe.658 Dazu benötige man dann 
jedoch zusätzliches Aufsichtspersonal. Ein dementsprechender Versuch könnte 
an den Sonntagen im Frühjahr und im Herbst durchgeführt werden. Dies 
geschah aber nicht. Stattdessen muss es ausgerechnet ein Experiment mit dem 
zuvor von Schöne noch als »völlig wirkungslos« erachteten früheren Einlass 
an den Wochentagen um 9 Uhr gegeben haben,659 sind doch in diversen 

654	 Protokoll, »Haus der Abgeordneten«, 37. Sitzung am 18. März 1882, in: GStA PK, I. HA 
Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 2.

655	 Schöne an Goßler, 30. September 1887, ebd.
656	 Siehe für die Ergebnisse dieser Zählung van Wezel 2018, S. 162f.
657	 Schöne an Goßler, 30. September 1887, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, 

Nr. 9, Bd. 2.
658	 Ebd.
659	 Siehe S. 206.
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Führern für 1888 »bis auf Weiteres« die sommerlichen und für 1890 auch 
die winterlichen Öffnungszeiten der Museen mit 9 bis 15 Uhr angegeben.660 
Das allerdings bedeutete lediglich eine Einlassausweitung um eine Stunde 
im Winter, wohingegen sich im Endeffekt an der Regelung weder für die 
Sonntage noch für die Abende etwas änderte, obwohl vonseiten des Publikums 
genau darum gebeten worden war. Darüber hinaus zeitigte diese Änderung 
augenscheinlich keinen Erfolg, denn in späteren Führern findet sich wieder 
die vormalige Öffnungszeit ab 10 Uhr genannt.661

Um »die Museen überhaupt der Volksbildung und der Volksveredlung in 
höherem Grade nutzbar zu machen als bisher«, plädierte daher der national-
liberale Parlamentarier Ludwig Friedrich Seyffardt 1889 erneut dafür, die 
Öffnungszeiten entweder an den Sonntagnachmittagen oder an den Wochen-
tagen abends zu verlängern.662 Der Kultusminister, der, hierin sicherlich von 
Schöne beraten, noch zwei Jahre zuvor die Ausweitung der Besuchszeit an den 
Sonntagnachmittagen für nicht nötig und in den Abendstunden für zu teuer 
befunden habe, müsse seine Position revidieren: Sehe sich Goßler einmal »die 
ungemein große Überfülle« an, »die an den Sonntagen Morgens« herrsche, 
»in den drei einzigen Stunden der Woche, in denen der gemeine Mann, von 
dem Druck der Arbeit entlastet, sich den Luxus eines Kunstgenusses gestatten 
kann«, und wolle er zudem eingedenk der derzeit so viel besseren Situation 
der Staatsfinanzen nicht »den günstigen Moment […] vorübergehen« lassen, 
müsse er nach dem Beispiel des Londoner South Kensington Museum »einen 
gemeinnützigen und populären Schritt in idealer Richtung bald« tun.663 Aber 
wieder scheint es eine ablehnende Reaktion gegeben zu haben, denn weiterhin 
änderte sich nichts in diesem Bereich – auch nicht, als sich Seyffardt im Jahr 
darauf nochmals darum bemühte, den Kultusminister in diesem Punkt zum 
Umdenken zu bewegen, indem er darauf hinwies, dass doch die Museen 
nicht »nur Sammelstellen von Vorbildern für diejenigen seien, welche schon 
eine gewisse Stufe ästhetischer Bildung erreicht haben«, weswegen sie gerade 
»unseren Kleinbürger- und Arbeiterständen leichter zugänglich« gemacht 
werden sollten.664 Goßler zeigte sich in derselben Sitzung zwar durchaus 
erfreut über das »warme Eintreten für die Kunst« und »die große Reihe von 

660	 Führer 1888, S. ii; Baedeker 1890, S. 23.
661	 Vgl. so etwa Führer 1896, S. ii.
662	 Protokoll, »Haus der Abgeordneten«, 32. Sitzung am 12. März 1889, in: GStA PK, I. HA 

Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 2.
663	 Ebd.
664	 Protokoll, »Haus der Abgeordneten«, 36. Sitzung am 24. März 1890, ebd.
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Vorschlägen«, allerdings wären diese »noch viel werthvoller«, wenn er »das 
Geld hätte, sie zu befriedigen«.665 Dies war offenkundig nicht der Fall, denn 
die Museumsöffnungszeiten blieben zunächst unangetastet. Spätestens 1893 
aber ist insofern endlich eine Veränderung festzustellen, als jetzt zumindest die 
sonntäglichen Besuchszeiten, saisonal gestaffelt, aufgestockt wurden, sodass 
an den Sonn- und Feiertagen die Museen nunmehr von April bis September 
für sechs, im Oktober und März für fünf, im November und Februar für 
vier sowie im Dezember und Januar für die bis dahin üblichen drei Stunden 
zugänglich waren.666

Die Diskussion über den abendlichen Zutritt wurde dafür vorläufig zurück-
gestellt. Es kann sein, dass die Befürworter dieser weiteren Erleichterung des 
Museumseinlasses, zu denen ja auch Generaldirektor Schöne selbst gehörte, 
nicht mehr damit rechneten, sich gegen die hauptsächlich finanziellen Beden-
ken des Ministeriums durchsetzen zu können. Das Thema der Abendöffnung 
wurde de facto erst wieder im Zusammenhang mit der Reformbewegung um 
1900 aufgegriffen, anlässlich des Versuchs, das Museum zu einer Volksbil-
dungsstätte umzugestalten. In diesem Rahmen reagierte Wilhelm Bode, der in 
jenen Jahren amtierende Direktor der nachantiken Skulpturensammlung und 
der Gemäldegalerie, mit einem Artikel in der »Vossischen Zeitung« auf einen 
von Alfred Lichtwarks (1852–1914) museumspädagogischen Ideen inspirier-
ten Artikel des Kunstkritikers Max Osborn (1870‒1946) in der »National-
Zeitung«667 und erteilte dem dort geforderten abendlichen Museumseinlass 
eine klare Absage.668 Bodes Tonfall war rigoros. Zuerst erinnerte er noch 
einmal daran, dass die sonntäglichen Öffnungszeiten bereits deutlich erweitert 
worden seien: Statt wie früher von 12 bis 15 Uhr gelte nun an den Sonntagen 
von Frühjahr bis Herbst »sogar« die Zeitspanne 12 bis 18 Uhr. Er finde es zwar 
ebenfalls wünschenswert, wenn sich die Zeiten auch an den Werktagen in diese 
Richtung entwickeln würden, jedoch nur unter der Voraussetzung, »daß das 

665	 Ebd.	
666	 Aus der zweiten offiziellen Besucherzählung (siehe die Ergebnisse im selben Sitzungs-

protokoll) geht bereits hervor, dass an den Sonntagen zwischen Mai und Juli 1893 die 
Öffnungszeiten von 12 bis 18 Uhr galten, so wie dies später auch in Führer 1894, S. ii, und 
in Baedeker 1894, S. 40f., angegeben wird; siehe van Wezel 2018, S. 112, 163.

667	 Bode spezifierte nicht, auf welchen Artikel Osborns genau er hier Bezug nahm, sondern 
schrieb nur, dieser sei »kürzlich« in der »National-Zeitung« erschienen. Auf Lichtwarks 
museumsreformerische Ideen wird später noch einzugehen sein.

668	 Wilhelm Bode, »Die Frage der Beleuchtung und Öffnung der Museen bei Abendzeit«, in: 
»Vossische Zeitung«, Nr. 55, 2. Februar 1901. Alle folgenden Zitate und Gedanken Bodes 
sind diesem Beitrag entnommen.
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Publikum die Sammlungen zu diesen Stunden auch besucht«. Tatsächlich aber 
habe er festgestellt, dass dies in der Stunde zwischen 15 und 16 Uhr »bisher 
so gut wie gar nicht der Fall« gewesen sei. Dass ein nachmittäglicher Besuch 
aufgrund der gängigen Arbeitszeiten für den Großteil der Bevölkerung gar 
keine Option darstellte, wurde dabei von ihm übersehen (oder vielleicht auch 
bewusst ignoriert?). Es überrascht deshalb nicht, dass er den bereits mehrfach 
in der Öffentlichkeit geäußerten Wunsch, zu einem späteren Zeitpunkt des 
Tages noch Zutritt zu den Sammlungen zu erhalten, überging ‒ aus seiner 
Sicht war ein Kunstgenuss in den Abendstunden bei elektrischem Licht 
völlig indiskutabel. Zunächst rechnete er vor, dass auch ein nur eingeschränk-
ter abendlicher Einlass von etwa 19 bis 22 Uhr für einzelne Museen die 
beträchtlichen Zusatzkosten von mehreren 100.000 Mark mit sich brächte, 
außerdem gebe es die »Gefahr«, dass man »mit der Zeit die Beleuchtung der 
ganzen Museen verlangen würde«, was sich dann auf eine jährliche Summe 
von schätzungsweise über 1 Million Mark beliefe. Darüber hinaus sagte er 
Schwierigkeiten bei der korrekten Anbringung der Leuchten vorher, deren 
Positionierung zudem jedes Mal anzupassen wäre, sobald sich etwas in der 
Präsentation ändere. Zuletzt warnte er vor Brandgefahr durch Kurzschluss 
und äußerte Bedenken hinsichtlich der Auswirkung des starken Lichtes auf die 
Kunstwerke. Von noch größerem Gewicht als alle diese von ihm aufgelisteten 
Nachteile scheinen für Bode allerdings die schlechten Erfahrungen gewesen 
zu sein, die man gemäß ihm im Ausland (unter anderem in London im South 
Kensington Museum und im British Museum sowie in kleineren Sammlungen 
in den USA) mit dem abendlichen Museumseinlass angeblich gemacht hatte. 
Diese würden ihm klar zeigen, dass ein Erfolg nicht zu erwarten sei. Denn 
zum einen habe sich hierbei herausgestellt, dass die Beleuchtung höchstens 
für ein Flanieren in den Räumen ausreiche, keinesfalls aber für eine »wirk-
liche« Betrachtung der Ausstellungsobjekte, zum anderen würden gerade die 
zwei »großartigen Londoner Museen« mit ihrer langjährigen Expertise auf 
diesem Gebiet den besten Beweis dafür liefern, dass nicht nur »der Besuch 
abends ein verschwindend kleiner« sei, sondern vor allem das Publikum um 
diese Zeit zum Teil »ein recht zweifelhaftes« darstelle: eines, das sich »im 
wesentlichen aus Leuten, die sich wärmen wollen, und jungem Volk, das sich 
dort ein Stelldichein giebt«, zusammensetze. Es kam Bode ganz offensicht-
lich nicht in den Sinn, dass ein Rendezvous im Museum nicht zwangsläufig 
auf Kosten des Kunsterlebnisses gehen musste.669 Dass die Kunsterfahrung 

669	 Dies reflektiert z. B. ein entsprechender Passus aus »C’était à Berlin« (1913), einem späteren 
französischen Unterhaltungsroman von Guy d’Aveline (eigentlich Jeanne Gazala, geb. 



213Über die sonntägliche und abendliche Erweiterung des Zutritts

auch in einer solchen Situation beflügeln könnte, hielt er mit Sicherheit für 
völlig undenkbar. Für ihn waren dies stattdessen »traurige Erfahrungen«, 
die die Londoner Museumsdirektoren schon längst davon überzeugt hätten, 
dass mit der Einführung der Beleuchtung »ein schwerer Mißgriff« getan 
worden sei. Doch seien seine Londoner Kollegen nicht in der Lage »– wie es 
mit solchen liberal scheinenden Anordnungen ja oft der Fall ist – das Übel 
wieder abzuschaffen«.670 William Boxall, der frühere Direktor der National 
Gallery (1866‒1874), habe die Installation des elektrischen Lichts in seinem 
Haus hingegen stets zu verhindern gewusst. Sein Nachfolger Frederic Burton 
(1874‒1894) sei ihm dafür sehr dankbar gewesen, und »der jetzige Direktor«, 
Sir Edward Poynter (1894‒1904), habe es »nicht mehr nöthig«, wie seine 
Vorgänger »energisch dagegen aufzutreten«, da man in England »in maß-
gebenden Kreisen darüber aufgeklärt« sei, dass es ein Fehler gewesen sei. Um 
seine ablehnende Haltung noch einmal mehr zu unterstreichen, gab Bode 
außerdem zu bedenken, dass der Mensch nach der Tagesarbeit wohl noch 
imstande sei, »eine anregende Geselligkeit, spannende Theaterstücke oder 
beruhigende Musik zu genießen«, jedoch »für die, namentlich für den Laien 
sehr anstrengende Kunstbetrachtung […] weder aufgelegt noch befähigt« 
sei. Dies könne man in jeder Ausstellung, in jedem Kunstsalon beobachten: 
»[W]ie es am Tage leider schon bei der Mehrzahl der Besucher der Fall ist, 
so ist es abends die Regel, daß man flanirt und sich unterhält, auf die Bilder 
oder sonstige Kunstwerke aber nur oberflächliche Blicke wirft«, und weiter: 
»[N]och weniger« könnten Arbeiter und Handwerker nach anstrengendem 
Tagewerk »noch Lust und Frische haben«, Museen zu besichtigen.671 Es sei 
zwar »ein berechtigtes Streben«, Kunstwerke im öffentlichen Besitz »so lange 
zugänglich zu machen, wie es das Tageslicht gestattet« und das Publikum in 
der Lage sei, die Museen zu besuchen und zu genießen, wenn auch dadurch 
die Sammlungen sehr leiden würden, unter anderem »durch die Heizung und 
die Feuchtigkeit, die die Besucher an regnerischen Tagen« hereintrügen. Aber 
»die Nacht zum Tage [zu] machen« und dabei »das Publikum noch mehr an 
die oberflächliche Betrachtung der Kunstwerke [zu] gewöhnen und diese 

Kieffer), wobei es dort just die Kunstbetrachtung ist, die ‒ zum Leidwesen der Protagonis-
tin – von dem zwischenmenschlichen Geschehen ablenkt; zit. in Savoy/Sissis 2013, S. 225f.

670	 Interessant, jedoch den Rahmen der vorliegenden Studie sprengend, wäre die Frage, 
inwiefern diese Behauptungen von Bode tatsächlich für die damaligen englischen Museen 
zutrafen.

671	 Vermutlich liegt hierin auch eine Erklärung dafür, dass das Theater im 19. Jahrhundert 
stets beliebter war, nicht nur in Berlin, sondern z. B. auch in London; siehe Wilson 2002, 
S. 100.
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zugleich den großen Gefahren aussetzen zu wollen, zumal wo alle Versuche 
das Verfehlte dieser Maßregel klargelegt« hätten, schien ihm doch »ein falsches 
Bestreben«. Mit Blick auf seine Generation war es für Bode die Hauptauf-
gabe der Museen, an »guten Kunstwerken zusammenzubringen, was noch 
irgend aufzutreiben ist, und den jetzigen Besitz in möglichst vortheilhafter 
Weise aufzustellen und zu konserviren, dann dem [sic!] Publikum zu lehren, 
Kunstwerke richtig zu sehen und zu genießen«. Da für den abendlichen 
Museumszutritt eine ausreichende elektrische Beleuchtung noch nicht sicher 
und das Publikum noch nicht »genußfähig und leistungsfähig« genug sei, 
könne man diese Diskussion »getrost der Zukunft überlassen«, was nichts 
anderes besagte, als dass er sie für sich erst einmal als abgeschlossen erachtete.

Was an Bodes Haltung gegenüber dem Publikum vielleicht am meisten 
frappiert, ist, dass er sich offenbar absolut sicher war zu wissen, was »rich-
tige« Kunstbetrachtung sowie »wirkliche« Besichtigung der Sammlungen 
bedeutete. Das führte dazu, dass er sich mit erkennbarer Geringschätzung 
über den Teil des Publikums äußerte, der sich nicht so verhielt, wie er es für 
ebendiese »richtige« Kunstbetrachtung voraussetzte. Was eine solche indes 
sei, darüber waren Fanny Lewald und Friedrich Eggers noch ganz anderer 
Meinung gewesen. Sie waren davon ausgegangen, dass es in dieser Hinsicht 
keine Gewissheit geben könne und man diese auch nicht benötige, um sich der 
Betrachtung hingeben zu können und die Kraft der Kunst zu spüren. Lewald 
beschrieb ihre erste Kunsterfahrung im Museum (1832), wie wir sahen, im 
Rückblick als eine »Offenbarung«, die ihr ganzes weiteres Leben prägen sollte; 
zwar habe sie damals nicht verstanden, »welchem Zauber« sie in dem Moment 
erlegen gewesen sei, die Macht dieser Erfahrung habe sie dessen ungeachtet 
aber als »stark und beglückend« empfunden.672 Eggers wiederum hatte Anfang 
der 1850er Jahre in seinem Plädoyer für einen sonntäglichen Einlass daran 
erinnert, dass, um eine größere Wirksamkeit des Museums als Institution 
zu erreichen, am besten ein ausgedehnterer Schaugenuss ermöglicht werde, 
gleichzeitig darauf hinweisend, dass es vermessen sei, von vornherein die für 
die Kunst »Empfänglichen« von den »Unempfänglichen« scheiden zu wollen.673 
Bode dagegen war einige Jahrzehnte später sicher, dies ohne Weiteres tun zu 
können. Die eigene Überzeugung, selbst genau zu wissen, was das ›falsche‹ 
Publikum sei, das sich die Kunst nicht »richtig« anschaue, galt ihm als Argu-
ment, der abendlichen Museumsöffnung eine Absage zu erteilen.

672	 Siehe S. 196f.
673	 Siehe zu Eggers’ Ausführungen bereits S. 195; zudem Eggers 1851.
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Über die Beschilderung der Kunstwerke

Da man mit dem Alten Museum von Anfang an ein breiteres Publikum 
»ohne Beschränkung auf Stand und Bildung« zu erreichen gedachte, sollten 
die dortigen Sammlungen nicht nur »leicht zugänglich« sein, wie Kultus-
minister Altenstein gegenüber Friedrich Wilhelm III. erklärte, sondern es 
sollte auch dafür gesorgt werden, dass »den Besuchenden die erforderlichen 
Erläuterungen und Nachweisungen« angeboten würden.674 Deshalb gab es 
zumindest in der Gemäldegalerie in jedem Saalabschnitt eine Tafel, die 
entlang von Nummern, welche sich mit ebensolchen auf den Rahmen der 
an der jeweiligen Wandfläche hängenden Bilder deckten, über den Titel des 
einzelnen Werkes, den Namen des Künstlers oder, war dieser unbekannt, 
die Schulzugehörigkeit informierte. Ungeklärte Sachfragen standen, so 
die Überzeugung, dem ästhetischen Genuss nur im Wege. Darüber hinaus 
sollte dieses Wissen laut Wilhelm von Humboldts Abschlussbericht über 
die Einrichtung des Museums nicht allein einer begrenzten Gruppe von 
Kunstkennern oder finanziell besser gestellten Käufern des Katalogs vor-
behalten bleiben.675 Diese kostenlose Informationsofferte galt damals als 
eine fortschrittliche Maßnahme, Waagen hatte sie bereits 1835 gegenüber 
der uns bereits vertrauten Londoner Enquête-Kommission als ein sinnvolles 
Angebot für ein breiteres Publikum zugunsten einer ›richtigen‹ Nutzung 
der Sammlung erläutert.676 Dennoch wurde diese Art von Gratis-Wissens-
vermittlung in der Londoner National Gallery erst 1856 eingeführt, dann 
allerdings in Form einer Beschilderung der einzelnen Gemälde selbst.677 
Die Idee, dass sich das Publikum besser auf diese Weise, also unmittelbar 
vor dem Kunstwerk stehend, selbst ›belehre‹, entstammte wiederum der 
Weltausstellung 1851 in London, von dort war sie direkt in das South Ken-
sington Museum übernommen worden. Der Protektor der Berliner Museen, 

674	 Altenstein an Friedrich Wilhelm III., 27. September 1830, zit. nach Stock 1937, S. 26f.
675	 Vgl. Humboldt (1830) 1863, S. 309f.
676	 Report 1835, S. 6. Nys 2012, S. 430, weist darauf hin, dass Waagen in der Berliner 

Gemäldegalerie schon früh versucht habe, ein breiteres Publikum anzusprechen, ganz im 
Gegensatz zu den öffentlichen Museen in Belgien (ebd., S. 59f., 79–86, 99–101, 316–323), 
deren Zielpublikum anfangs auf Künstler und (ausländische) Kunstfreunde beschränkt 
geblieben sei. Außerdem habe man hier der Anfertigung von Beschilderungen der Aus-
stellungsobjekte  sowie der Produktion von Katalogen erst ab den 1860er Jahren wachsende 
Aufmerksamkeit geschenkt (ebd., S. 103–125, 228–247, 355–371). Auch im Amsterdamer 
Trippenhuis, dem Vorläufer des Rijksmuseum, erhielten die Gemälde erst ab 1877 an ihren 
Rahmen befestigte Schilder; siehe hierzu Bergvelt 1998, S. 221. 

677	 Vgl. Avery-Quash/Sheldon 2011, S. 173.
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Kronprinz Friedrich Wilhelm, der, wie erwähnt, unter dem liberalen Einfluss 
seiner englischen Gemahlin, Kronprinzessin Victoria, stand,678 hatte die 
Londoner Ausstellung besucht, wie er auch das daraus hervorgegangene 
Museum kannte. So war er mit diesem Informationssystem vertraut und 
befürwortete die Einführung von Vergleichbarem in den Museen der preu-
ßischen Hauptstadt. Das erste Mal, dass hier Schilder (»Etiketten«) direkt 
an den Bilderrahmen angebracht wurden, war im Rahmen der Ausstellung 
der Sammlung Suermondt, die ab Mitte März 1875 im neuen Oberlicht-
saal der Gemäldegalerie im Alten Museum gezeigt wurde. Bode erläuterte 
dazu rückblickend in seinem Jahresbericht 1874 über die Vorbereitungen, 
dass er und Julius Meyer, der Abteilungsdirektor, mit dieser Präsentation 
eine »möglichst mustergültige Probe« davon hätten abgeben wollen, wie 
die Gemäldegalerie ihres Erachtens in Zukunft aussehen sollte. Mit der 
Anbringung dieser Schilder an den Bildern und über einen informierenden 
Katalog sei beabsichtigt, »dem Publikum den Genuß und das Verständniß 
der alten Gemälde möglichst zugänglich zu machen«.679 Die Montage war 
von Friedrich Wilhelm höchstpersönlich veranlasst worden, der sich seitdem 
verstärkt dafür einsetzte, diese Idee in der gesamten Gemäldegalerie zu ver-
wirklichen.680 Hierbei fühlte er sich allerdings von Usedom behindert, hatte 
sich doch zwischen diesem und Meyer, der oftmals krankheitsbedingt von 
Bode vertreten wurde, ein zeitraubender interner Streit darüber entwickelt, 
welche Informationen diese Schilder genau beinhalten sollten. Gemäß 
Usedom war es völlig ausreichend, »einem allgemein gefühlten Bedürfniß, 
namentlich auch unseres Hohen Protectors«, zu entsprechen, wobei es im 
Wesentlichen darum gehe, »dem Publikum die Wallfahrt in die dunkle 

678	 Siehe S. 145 mit Anm. 454. Übrigens berichtete Schönes Sohn Georg in seinen »Erin-
nerungen« von 1938/39, dass sein Vater sich später, wie andere preußische Würdenträger 
und Politiker jener Zeit auch, der »Gefahr des nach englischem Muster liberalisierenden 
Einflusses der Kaiserin Friedrich sehr bewusst« gewesen sei; SMB-ZA, IV/NL Schöne 02, 
Teil I, Bl. 57.

679	 Bode an Usedom, Jahresbericht 1874, 28. Juli 1875, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, 
Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 4, Bl. 68f., hier Bl. 68v.

680	 Meyer erinnerte in seinem vom 13. November 1874 datierenden Gutachten über die 
»Anheftung von Namenstafeln an den Bildern« (siehe hierzu das Folgende) daran, dass die 
Idee dazu dem Kronprinzen bei einem Galeriebesuch im Februar des Jahres gekommen sei; 
SMB-ZA, I/GG 3, Bl. 34‒42v., hier Bl. 35. Friedrich Wilhelm selbst beklagte sich später 
gegenüber Kultusminister Falk in einer Randbemerkung zu Usedoms Verwaltungsbericht 
über den Zeitraum 1873 bis 1875, dass er »seit über 3 Jahren vergeblich das Anbringen 
von Schildern auf den Rahmen für sämmtliche Gemälde anrege«; siehe Usedom an Falk, 
Verwaltungsbericht 1873–1875, 13. März 1877, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, 
Abt. 1, Nr. 15, Bd. 4, Bl. 57–60, hier Bl. 57. Vgl. auch Wehry 2012, S. 39.
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Ecke bei jedem Gemälde« zu ersparen.681 Für diesen Zweck könne man sich 
damit begnügen, auf den Schildern die Bezeichnung zu wiederholen, die 
der Besucher auf den erklärenden Tafeln in den »dunklen Ecken« oder im 
Katalog finde. Demnach sollte man sich »Neutaufen ersparen«, die man erst 
bei der Neuordnung der Galerie sowie mit dem geplanten neuen Katalog 
vornehmen könne. Mit anderen Worten: Usedom plädierte dafür, veraltete 
Informationen für die neue Beschilderung zu verwenden. Als er dem Kron-
prinzen im August 1874 mitteilte, dass man sich nun seit einigen Tagen 
»mit der von Ihrer Hoheit vorlängst befohlenen Etikettirung der Bilder 
in der alten Galerie« beschäftige, ordnete jener per Telegramm an, »die 
Schilderanfertigung bis zu meiner Anwesenheit zu verschieben«.682 Fried-
rich Wilhelm wollte offenkundig in dieser Angelegenheit mitentscheiden, 
wohl auch, weil er Usedom in der Sache für nicht kompetent genug hielt. 
Im Oktober forderte er beide Parteien dazu auf, ihm ihre Begründungen 
für oder gegen die Berücksichtigung der neuesten Forschungsergebnisse 
hinsichtlich Künstlernamen und Daten bei der Benennung der Bilder in 
einem schriftlichen Gutachten mitzuteilen.683 Meyer reagierte umgehend 
mit einer ausführlichen Stellungnahme. Er zeigte sich überzeugt, dass eine 
solche Auszeichnung der Gemälde »bestimmt zum unmittelbaren Gebrauch 
des Publikums« diene und »nach dem heutigen Standpunkte sowo[h]l der 
Galerieverwaltung wie der Kunstwissenschaft […] unumgänglich« sei.684 
Die neuen Schilder konnten in seinen Augen als eine Art Ersatzkatalog 
fungieren. Für ihn war dieser Schritt umso dringlicher, als die letzte Auflage 
des alten Katalogs seit vielen Jahren vergriffen war und ein neuer Katalog 
erst nach Abschluss des Galerieumbaus erstellt werden konnte. Dieser sollte 
dann »entsprechend den heutigen Ansprüchen der Wissenschaft sowie den 
für solche Verzeichnisse neuerdings als nothwendig erkannten Reformen« 
abgefasst werden.685 Selbstverständlich müssten diese Bedingungen, so 
Meyers Fazit, ebenso für die Angaben auf den Schildern gelten, die gleich in 
ihrer definitiven Form anzufertigen seien, wie es wohl auch »in der Absicht 

681	 Usedom an Bode, 31. Juli 1874, in: SMB-ZA, I/GG 3, Bl. 17f., hier Bl. 17v.
682	 Usedom an Kronprinz Friedrich Wilhelm, 3. August 1874, ebd., Bl. 23; Friedrich Wilhelm 

an Usedom, 17. August 1874, ebd., Bl. 24.
683	 Kronprinz Friedrich Wilhelm an Usedom, 21. Oktober 1874, ebd., Bl. 30.
684	 Meyer, Gutachten über die »Anheftung von Namenstafeln an den Bildern«, 13. November 

1874, ebd., Bl. 35. Siehe hierzu auch Winter 2020.
685	 Zu den Katalogen der Gemäldegalerie siehe S. 70–78.
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des hohen Protektors« liege.686 Erst gut drei Monate später legte Usedom 
dem Kronprinzen seinen gegensätzlichen Standpunkt in einem Schriftsatz 
dar, in dem er (in dem für ihn typischen umständlichen, weitschweifigen 
Duktus) daran festhielt, dass bei der Beschilderung der Gemälde nur der 
bestehende Katalog als Grundlage dienen könne, da noch kein anderer 
vorliege.687 Damit war erneut ein Patt erreicht und keine Entscheidung 
getroffen. Friedrich Wilhelm zeigte sich Usedom gegenüber irritiert. Selbst-
verständlich könne einer Veränderung nur zugestimmt werden, wenn sie eine 
Verbesserung der Situation bedeute. Daher erscheine es ihm nicht mehr als 
logisch, die Umbauphase, in der sich die Galerie befinde, als Möglichkeit 
zu nutzen, dem Publikum den alten Katalog »bis zu einem gewissen Grade 
zu ersetzen« sowie darin »erkannte Fehler« nicht auf die neuen Schilder zu 
übertragen. Es sei deshalb sein Wunsch, dass die kunstwissenschaftlichen 
Forschungsergebnisse, wie sie die Ausgabe von Meyers und Bodes Ausstel-
lungskatalog zur Sammlung Suermondt enthielten,688 bei der Beschilderung 
berücksichtigt würden.689 In seinem Bericht für das Jahr 1875 beschrieb 
Meyer die Befestigung der besagten Schilder an den Bilderrahmen innerhalb 
der Suermondt-Ausstellung als »einstweilen vorläufig in dieser Abtheilung 
der Galerie ausgeführt«. Dabei ließ er sich nicht die Gelegenheit entgehen, 
ironisch anzumerken, dass er wohl nicht eigens erwähnen müsse, dass dazu 
»die Ergebnisse der neuesten Forschungen, soweit sie feststehen, benutzt 
wurden«.690

Größeren Druck auf die Situation in den Berliner Museen übte indessen 
gewiss der Besuch von Philip Cunliffe-Owen (1828‒1894), dem seit 1873 in 
der Nachfolge von Henry Cole amtierenden neuen Direktor des South Ken-
sington Museum, aus. Nach seiner Besichtigung des Deutschen Gewerbe-
Museums sowie des »kunstgewerblichen« Teils des Neuen Museums schickte 
er am 18. Februar 1875 dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Bernhard 

686	 Meyer, Gutachten über die »Anheftung von Namenstafeln an den Bildern«, 13. November 
1874, in: SMB-ZA, I/GG 3, Bl. 35v.

687	 Usedom an Kronprinz Friedrich Wilhelm, 2. Februar 1875, ebd., Bl. 43‒46, hier Bl. 43v.
688	 Meyer/Bode 1875.
689	 Kronprinz Friedrich Wilhelm an Usedom, 7. Februar 1875, in: SMB-ZA, I/GG 3, 

Bl. 70‒72, hier Bl. 71‒71v.
690	 Meyer (ohne Adressaten), Jahresbericht 1875, 19. April 1876, ebd., Bl. 126v.‒127. Dort 

beschrieb er die Schilder wie folgt: »Messingplatte auf mattvergoldeter Holzplatte«; »die 
Schrift auf dem Metall schwarz eingraviert, dadurch besonders deutlich [lesbar]«; »um dem 
Beschauer gleich einen kleinen kunstgeschichtlichen Anhalt zu geben, wurde dem vollen 
Namen des Meisters die Art beigefügt, die auf die Schule hindeutet, der er angehört, sowie 
die Daten seiner Geburt und seines Todes oder seiner Thätigkeit«.
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von Bülow, einen Bericht, den dieser an Kultusminister Falk weiterleitete. 
Cunliffe-Owen beklagte darin das Fehlen von »descriptive labels of any kind« 
als einen »great defect of both Museums«. Erfahrungen in England hätten 
gezeigt, in welch hohem Maße »public interest is increased, information 
imparted, and the educational value of Museums so largely extended by 
a system of descriptive labels placed with each object« ‒ dass »this means 
of public instruction« in beiden Museen nicht angeboten werde, habe ihn 
deshalb außerordentlich erstaunt, »especially in the capital of a country like 
Prussia which has made such advances in the education of its people«. Im 
Anschluss daran vermerkte er in Anspielung auf die legendäre Gründlichkeit 
der Deutschen ironisch: »If by some process of refined reasoning, or ultra 
fastidiousness, descriptive labels are considered undesirable, unless every 
object can be accurately and unmistakably described, with its origin as to 
country, date, etc. truly given, it is quite clear that descriptions may never 
be given at all, to some objects.«691

Weil die Umbauarbeiten noch längere Zeit andauerten, hielt Meyer 
es für notwendig, wenigstens die alten Wandtafeln in der Gemäldegale-
rie gemäß den neuesten Erkenntnissen teilweise überarbeiten zu lassen.692 
Alsbald wurde in der Presse jedoch Kritik an diesen neuen Tafeln laut, weil 
man ihre Beschriftung offenbar mangelhaft ausgeführt hatte. So waren 
die Informationen beispielsweise in einer Handschrift notiert, die für »die 
Mehrzahl der Besucher« nur schwer lesbar war, auch fehlte es an »Sicherheit 
in der deutschen Rechtschreibung«.693 Diesmal reagierte Usedom schnell und 
erkennbar erbost mit einem Schreiben an Meyer: Er bedauere es, dass er über 
den Plan vorher nicht in Kenntnis gesetzt worden sei, und seine Zustimmung 
habe er auch nicht gegeben, andernfalls wären sowohl die Tafeln in dieser 
unangemessenen Form als auch »die wiederwärtige Zeitungs-Polemik ver-
mieden worden«.694 Daraufhin wies er an, die Wandtafeln in der Galerie 

691	 GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 3, Bl. 246‒268, hier Bl. 260f. 
In Bezug auf die Situation im Deutschen Gewerbe-Museum signalisierte Cunliffe-Owen 
noch in einem gewissen Maße Verständnis, indem er konstatierte, dass dieses sich noch 
»in its infancy« befinde.

692	 Vgl. Meyer an Usedom, Jahresbericht 1876, 28. Februar 1877, in: SMB-ZA, I/GG 3, 
Bl. 188‒197v., hier Bl. 192v.

693	 »Vossische Zeitung«, Nr. 266, 12. November 1876. Die Verteidigung der Direktion der 
Museen gegen diese Beschwerden, die sie als unzutreffend darstellte, folgte umgehend in 
der nächsten Ausgabe derselben Zeitung; ebd., Nr. 267, 14. November 1876. Doch der 
anonyme Kläger insistierte unter Nennung weiterer Beispiele auf seinen Vorwürfen; ebd., 
Nr. 269, 16. November 1876.

694	 Usedom an Meyer, 14. November 1876, in: SMB-ZA, IV/NL J. Meyer, 172, Bl. 1.
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»durchgreifend und rasch« auszutauschen, wobei sie unter anderem nicht 
mehr kalligraphiert, sondern gedruckt und zudem umgehängt werden sollten. 
Die bisherige Platzierung in den Raumecken neben den Fenstern sei wegen 
der dortigen Dunkelheit und der langen Wege, »die der Betrachter jedesmal 
hin und zurück machen mußte, gewiß so un-praktisch als -möglich«.695 Die 
Tafeln sollten nun in der Mitte der jeweiligen Bilderwand angebracht werden, 
weshalb einige Gemälde abgehängt werden müssten. Dies sei jedoch »kein 
Übelstand«, da man ohnehin beabsichtige, »eine noch viel größere Anzahl 
allzu geringer Bilder gänzlich auszumerzen«.696 Zudem war Usedom davon 
überzeugt, dass die Tafeln auch nach der vollständigen Beschilderung der 
Gemälde und der Fertigstellung des neuen Katalogs am besten noch bei-
behalten blieben, da sie »außer Wiederholung der Etikette [auf dem Rahmen] 
auch noch den Gegenstand des Bildes und Sonstiges« an Informationen, 
dessen »das größere Publikum« bei der Betrachtung bedürfe, enthalten 
sollten. Denn es sei zu bedenken: »[…] nur sehr Wenige mögen den Katalog 
kaufen und tragen«, die Besucher lernten stattdessen »durch einen Blick auf 
die Tafel[,] was sie nöthig« hätten.697 Auf die im Dezember 1876 noch unter 
dem Eindruck des Presseverrisses geschriebene Bitte Falks um eine genaue 
Darlegung des Sachverhalts698 antwortete Usedom erst nach zweieinhalb 
Monaten in seinem verspätet eingereichten Verwaltungsbericht lapidar, die 
Ungenauigkeiten seien teilweise »zur Last des Schreibers« gegangen, es werde 
jedoch mittlerweile an ihrer Behebung gearbeitet.699 Ob im Zuge dessen die 
Tafeln, wie von ihm vorgeschlagen, tatsächlich umgehängt wurden, konnte 
nicht geklärt werden. Sicher ist nur, dass Meyer sich vehement gegen diese 
Maßnahme wehrte; sie zöge »große Schwierigkeiten« nach sich, da »eine 

695	 Verordnung Usedoms, 20. November 1876, in: SMB-ZA, I/GG 3, Bl. 160–160v.
696	 Ebd., Bl. 160v. Was hier recht martialisch klingt, wurde später von Meyer und Bode bei 

der sukzessiven Neueinrichtung der Gemäldegalerie umgesetzt, um dieser eine qualitativ 
hochwertigere Ausstrahlung zu sichern; siehe hierzu Bode 1885, S. 26. Dies führte u. a. 
zu einer Rückführung mancher Kunstwerke in den ursprünglichen sakralen Kontext. 
Doch nicht nur an Kirchen, sondern auch an Provinzmuseen und/oder andere staatliche 
Institutionen wurden Gemälde aus der Galerie abgegeben. So meldete z. B. Kultusminister 
Goßler am 26. Mai 1885 an Wilhelm I., dass man insgesamt 470 Werke aussortiert habe, 
von denen u. a. 49 an Göttingen, 40 an Aachen, 39 an die Akademie in Bonn, 35 an das 
Städtische Museum Hildesheim und 28 an die Akademie in Düsseldorf abgegeben worden 
seien; GStA PK, I. HA Rep. 89, Geheimes Zivilkabinett, Nr. 20457, Bl. 193f. Siehe aus-
führlich zu diesem Thema Raub 2020.

697	 Verordnung Usedoms, 20. November 1876, in: SMB-ZA, I/GG 3, Bl. 160–160v.
698	 Falk an Usedom, 27. Dezember 1876, ebd., Bl. 178.
699	 Usedom an Falk, Verwaltungsbericht 1873–1875, 13. März 1877, in: GStA PK, I. HA 

Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 4, Bl. 59v.–60.
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vollständige Umhängung aller Bilder der Gallerie« erfolgen müsste.700 Bode 
sollte die Anpassungen der Tafeln später gar als eine »mühsame, völlig über-
flüssige Arbeit« bezeichnen, seien sie doch direkt nach der Neueinrichtung 
wieder veraltet gewesen.701

Hinsichtlich der Anbringung der erklärenden Schilder an den Gemälden 
selbst rief Minister Falk im April 1877 erneut dazu auf, »schleunigst vor-
zugehen«.702 Aber erst als Usedom seinen allmählichen Rückzug antrat,703 
scheint es mit der »Etiketten«-Produktion für die Museumsobjekte voran-
gegangen zu sein. Meyer hatte Falk bereits im März 1878 darüber informiert, 
dass die Auszeichnung der Bilder mit Namen und Daten der Künstler »auf 
Grundlage der neueren Forschungen« nunmehr in der ganzen Sammlung 
vorgenommen worden sei.704 In seinem kurz darauf erstellten Jahresbericht 
vermerkte er, erkennbar mit Stolz, dass die Berliner Gemäldegalerie wohl die 
erste Kunstinstitution sei, »welche somit die Ergebnisse der Wissenschaft auf 
die kürzeste Weise dem Publikum« vermittele. Damit seien gleichzeitig die 

700	 Meyer an Usedom, 28. Dezember 1876, in: SMB-ZA, IV/NL J. Meyer, 172, Bl. 6.
701	 Bode 1997, Bd. 1, S. 116.
702	 Falk an Generalverwaltung, 21. April 1877, in: SMB-ZA, I/GG 3, Bl. 229.
703	 Siehe hierzu bereits van Wezel 2018, S. 110 mit Anm. 474; zudem Stockhausen 2000, 

S. 29–31; Wehry 2012, S. 39–42. Im Jahr 1874 hatten die Abgeordneten Virchow und Lasker 
einen Antrag zur Abänderung des Museumsstatuts gestellt, um den Abteilungsdirektoren 
gegenüber ihrem Vorgesetzten mehr Eigenverantwortung zu sichern und die Verwaltung 
des Museums zu ›dezentralisieren‹; GStA PK, I. HA Rep. 89, Geheimes Zivilkabinett, 
Nr. 20481, Bl. 149–149v. Usedom empfand den Antrag als »virtuelle Abschaffung« seiner 
Position, wie er am 25. August 1877 Wilhelm I. im Rückblick schreiben würde; ebd., 
Bl. 152. Daraufhin bat er beim Kaiser im Februar 1875 um seine Entlassung. Dieser Bitte 
gab Wilhelm I. jedoch nicht statt. In der Folge entbrannte ein Machtkampf zwischen 
dem kommissarischen Generaldirektor und den Abteilungsdirektoren, im Zuge dessen 
sich Usedom immer öfter für längere Zeit krank meldete und/oder Urlaub beantragte, 
bis ihn Minister Falk aufgrund wiederholt ignorierter Mahnungen, eine Stellungnahme 
dazu abzugeben, zunächst mehrmals verwarnte, um dann eine Geldstrafe in Höhe von 
300 Mark gegen ihn zu verhängen; Falk an Usedom, 29. Juli 1878, ebd., Bl. 159–159v.; 
zudem GStA PK, Rep. 92, NL Usedom, B IV 60, Bl. 29‒29v. Erst jetzt erklärte Usedom 
seine bisherige Verweigerungshaltung: »[…] es sei schwerlich schon in der Staatsverwaltung 
vorgekommen, daß ein Administrations-Chef über seine und seines Amtes Abschaffung 
Bericht erstatten soll.« Usedom an Falk, 13. August 1878, ebd., Bl. 34‒34v. Am 13. Novem-
ber 1878 schließlich wurde die Statutsänderung ohne eine weitere Stellungnahme Usedoms 
von Kronprinz Friedrich Wilhelm in Vertretung von Kaiser Wilhelm I. vorgenommen; 
GStA PK, Rep. 89, Geheimes Zivilkabinett, Nr. 20481, Bl. 179. Usedom hatte spätestens ab 
Mitte August 1878 seine Beurlaubung »zur Herstellung seiner Gesundheit« immer wieder 
verlängert, letztendlich bis zu seiner Pensionierung. Falk bewilligte ihm dies, verbunden mit 
der Mitteilung, dass die »Geschäfte« von Schöne übernommen würden; Falk an Usedom, 
23. September 1878, GStA PK, Rep. 92, NL Usedom, B IV 60, Bl. 4.

704	 Meyer an Falk, 20. März 1878, in: SMB-ZA, I/GG 4, Bl. 40.
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Tafeln, die »lästig im Gebrauch« gewesen seien, überflüssig geworden, wie es 
auch den »Zwang des Katalogs« nicht mehr gebe, soweit es sich »nur um die 
allgemeinste Orientirung« handele.705 

Der aus Böhmen stammende Maler und Kunsttheoretiker Victor Bar-
vitius (1834‒1902), seit 1876 Inspektor der Prager Gemäldegalerie, des 
Rudolfinums, publizierte 1883 einen detailreichen Reisebericht über die 
Einrichtung der Gemäldegalerien in Dresden, Berlin und München, in dem 
er den Schildern der Berliner Galerie bescheinigte, sie würden insgesamt 
einen sehr »ruhigen und vornehmen Eindruck« machen, wenngleich sie etwas 
zu klein geraten seien, weshalb sie gerade im Falle der höher gehängten 
Bilder »manchmal schwer zu lesen« seien.706 So positiv sein Urteil war, geht 
aus seiner Beschreibung auch hervor, dass die Umbauarbeiten 1883 noch 
nicht ganz abgeschlossen waren: So fand Barvitius im Saal der Spanier 
und Italiener noch die alte Einrichtung vor, innerhalb derer die »Täfel-
chen in keiner bestimmten Ordnung, sondern wie’s paßt, oder nicht paßt, 
angebracht« waren.707

Auch in den anderen Sammlungen gab es Fortschritte in der Beschilderung 
der Objekte. In Bezug auf den Bestand der antiken Skulpturen meldete Bode 
im September 1878, dass sich der gerade neu ernannte Direktor Alexander 
Conze direkt daran gemacht habe, einen neuen Katalog zu erarbeiten, auf 
dessen Basis dann mit der Anfertigung der erklärenden Schilder und ihrer 
Anbringung an den Objekten selbst vorangeschritten werden könne, »um in 
der Benennung […] vollständige Übereinstimmung herzustellen«.708 Für das 
Antiquarium erklärte dessen Direktor Ernst Curtius (1814–1896) noch im 
selben Monat, »daß die Bezeichnung aller Terracotten […] mit erklärenden 
Beischriften jetzt vollendet« sei und dass man aus der Gruppe der Vasen 
»die im Hauptsaale aufgestellten sämmtlich mit Schildern versehen« sowie 
für diejenigen in den beiden Nebensälen »die erklärende Bezeichnung jetzt 
vervollständigt« habe.709 Albert Voß als Assistent von Adolf Bastian berich-

705	 Meyer an Generalverwaltung, Jahresbericht 1877–1878, 1. Mai 1878, ebd., Bl. 48‒60v., 
hier Bl. 49f.

706	 Barvitius (1883) 2020, S. 28; siehe auch Hüsgen 2020; Winter 2020.
707	 Barvitius (1883) 2020, S. 28.
708	 Bode an Usedom, Jahresbericht 1877–1878, 18. September 1878, in: GStA PK, I. HA 

Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 5, Bl. 5. Zur Produktion von Conzes Katalog 
siehe S. 88.

709	 Curtius an Usedom, Jahresbericht 1877–1878, 26. September 1878, in: GStA PK, I. HA 
Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 5, Bl. 6.
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tete im Oktober 1878 wiederum für die ethnologische Sammlung, dass dort 
mittlerweile »die hervorragendsten Gegenstände mit erklärenden Etiketten 
versehen« seien; mit Blick auf seine eigene Prähistorische Abteilung vermerkte 
er, man sei schon seit längerer Zeit damit beschäftigt, »in Folge des Staubes 
und des schlecht bewährten Materials eine vollständige Neuetikettirung 
der Gegenstände« durchzuführen.710 Im Zuge dessen werden Leopold von 
Ledeburs alte Nummernschilder, die dieser bereits für die Aufstellung im 
Schloss Monbijou verwendet hatte, ausgetauscht worden sein.711

Weitere Angebote zur »Popularisierung« der 
Sammlungsobjekte

Jenseits der Informationstafeln und Objektbeschilderungen, die einem besseren 
Verständnis der Ausstellungsstücke dienen sollten, gab es in den ersten Jahr-
zehnten der Existenz des Alten und des Neuen Museums zusätzliche Angebote 
vonseiten der Verwaltung, die eine »Popularisierung«712 der unterschiedlichen 
Sammlungen zum Ziel hatte. 

Vorträge und Führungen

Diesbezüglich sind hier zunächst die Vorträge zu nennen, die, vom Leitungs-
personal gehalten, anfangs noch von eher spontanem Charakter waren, im 
Laufe der Zeit dann aber immer häufiger stattfanden. Vor allem die Archäo-
logen traten damit in den Vordergrund, vermutlich in dem Versuch, ihre 
Sammlung angesichts der Beliebtheit der Gemäldegalerie stärker in den 
öffentlichen Fokus zu rücken. Eduard Gerhard, der Archäologe des Alten 
Museums, zu jener Zeit noch als Assistent beim Antiquarium angestellt, war 
der Erste, der solche Vorträge im Museum anbot, und ganz grundsätzlich 
scheint er einer der in diesem Bereich engagiertesten Mitarbeiter gewesen 
zu sein. Brühl hatte die erste dieser Vortragsreihen, deren Beginn für den 
10. Februar 1835 angesetzt war, am 5. Februar im internen Rahmen für jeden 
»Dienstag und Freitag von 12–1 Uhr in dem disponiblen Sale zu nächst der 

710	 Voß an Usedom, Jahresbericht 1877–1878, 4. Oktober 1878, ebd., Bl. 9–9v.
711	 Siehe S. 124f. mit Anm. 381.
712	 In Entsprechung zu einer Formulierung Bodes in der »Vossischen Zeitung« von 1920; siehe 

Anm. 723. 



224  Über die Kommunikation von Museumsverwaltung und Ö�entlichkeit

Antiken-Gallerie« angekündigt; dem »Thürsteher« sei anzuweisen, die Besu-
cher dieser Veranstaltungen »ohne Weiteres einzulassen«.713 Zuvor hatte der 
Generalintendant schon die Tagespresse informiert. Entsprechend war etwa in 
der »Spenerschen Zeitung« zu lesen, die Vorträge würden »die vorzüglicheren 
Denkmäler« des klassischen Altertums aus »dem reichen Schatz des Museums 
zum Gegenstande haben«.714 Zwei Monate nach dem Start der Reihe und bevor 
sie für das Wintersemester zu Ende sein sollte, publizierte dieselbe Zeitung 
eine anonyme Danksagung für diese Vorträge, die »so sehr das Interesse des 
Publikums erregt« hätten, dass die Teilnahme »von Kunstfreunden beiderlei 
Geschlechts« stetig zugenommen habe. Nach Einschätzung des Autors war 
so der Zweck der öffentlichen Kunstsammlungen, nämlich Kunstliebe und 
Kunstverständnis allgemein zu verbreiten, »mehr als auf jede andere Weise« 
zu erfüllen.715 Gerhard selbst hatte den bislang noch ungenutzten Saal im 
Erdgeschoss des Museums, nahe dem Antiquarium, als für 300 Zuhörer 
geeignet angegeben.716 Doch schon bald waren die Räumlichkeiten aufgrund 
der großen Resonanz zu klein, woraufhin Gerhard für die nächste Saison ein 
Eintrittsgeld vorschlug, um die Popularität etwas einzudämmen.717 Doku-
mentarisch ist nicht nachzuweisen, ob ihm dies erlaubt wurde. Da jedoch im 
Anschluss an diese erste ›Vorlesungszeit‹ die die Sammlungen betreffenden 
Vorträge des Leitungspersonals ausnahmslos nur noch außerhalb des Museums 
stattfanden, muss man annehmen, dass Gerhard mit seinem Vorstoß nicht 
erfolgreich war. Als Veranstaltungsorte fungierten jedenfalls nunmehr die 
verschiedenen Akademien bzw. Gesellschaften und Vereine. Dazu passt, 
dass Waagen bereits im Sommer 1835 im Rahmen der Befragung durch die 
Londoner Enquête-Kommission angekündigt hatte, dass es solche Vorträge in 
Zukunft nicht mehr in den Museumsräumen selbst geben könne; dafür habe 
aber der jeweilige Referent die Möglichkeit, auf die für seine Ausführungen 
relevanten Nummern im entsprechenden Sammlungskatalog hinzuweisen.718

713	 SMB-ZA, I/KKM 02, Nr. 773.
714	 »Spenersche Zeitung«, Nr. 13, 16. Januar 1835.
715	 »Spenersche Zeitung«, Nr. 85, 10. April 1835.
716	 Angabe Gerhards, 11. Dezember 1834, zit. in Kästner 1997, S. 98.
717	 Kästner 1997, S. 98 mit Anm. 40.
718	 Report 1835, S. 6. Eine Ausnahme stellte Waagens eigener Vortrag aus dem Jahr 1848 

anlässlich der Raffael-Ausstellung in der Rotunde des Alten Museums dar, über den Olfers 
Ladenberg in seinem Verwaltungsbericht 1848 vom 26. Oktober 1849 informierte. Dabei 
scheint der Generaldirektor auf den ersten Blick Waagens Aussage von 1835 zu wider-
sprechen, es würden keine Vorträge mehr im Museum selbst abgehalten werden, wenn er 
hier schreibt: »Die Professoren Waagen, Gerhard, Panofka benutzten die Sammlungen am 
Schluße ihrer Vorlesungen zu Vorträgen in denselben […].« GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, 
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Auf der Liste der vortragenden Museumsmitarbeiter, die auf Grundlage 
der Prüfung der zeitgenössischen Presse erstellt werden konnte, tauchen die 
Namen von Gerhard, Toelken und Panofka am häufigsten auf, gefolgt von 
Ledebur und Waagen sowie später auch Lepsius.719 In der Ära Olfers fanden 
diese Veranstaltungen noch einmal vermehrt statt. Allerdings ist festzuhalten, 
dass die dafür ausgewählten Orte ‒ etwa die Akademie der Wissenschaften, 
die Akademie der Künste, die Archäologische, die Geographische und die 
Numismatische Gesellschaft, der Wissenschaftliche Verein sowie der Wis-
senschaftliche Kunstverein ‒ weniger als öffentlicher Raum galten als das 
Museum.

Als Schöne 1880 offiziell zum Generaldirektor ernannt wurde, zielte er 
offenkundig darauf, die Nutzbarmachung der Sammlungen weiter zu steigern, 
indem er unter anderem für abendliche Vorträge vor Ort plädierte720 ‒ wie 
es scheint, aber ohne Erfolg. Erst 15 Jahre später, im Februar 1895, wurde 
mit den nun einsetzenden regelmäßigen öffentlichen Führungen in den ver-
schiedenen Abteilungen (wie sie früher in der Kunstkammer Pflicht gewesen 
waren) ein Angebot auf den Weg gebracht, das seiner Idee entsprach. Es 
wurden neun verschiedene Rundgänge von jeweils einer Stunde, entweder 
vormittags oder nachmittags, für 30 bis 40 Personen angeboten, wozu 15 bis 
20 Karten ausgegeben wurden, die jeweils für zwei Personen galten.721 Bereits 
am 7. Dezember 1892 hatte Schöne dem kurz zuvor ins Amt berufenen neuen 
Kultusminister Robert Bosse (1832‒1901) den Vorschlag unterbreitet, Probe-
rundgänge zu organisieren, allerdings ausdrücklich »nur unter Zulassung eines 
sehr begrenzten Kreises«, entsprechend stünden dafür nicht mehr als 15 Karten 
zur Verfügung.722 Im neuen Jahrhundert galt ein ähnliches Angebot dann auch 
speziell für die Arbeiterklasse, das allerdings mit dem Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges 1914 wieder zurückgezogen werden musste.723

Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 1, Bl. 327‒349v., hier Bl. 349v. Bezog sich Waagen seinerzeit 
möglicherweise nur auf die Vorträge für das allgemeine Publikum, während das Angebot 
für Studierende weiter bestehen blieb?

719	 Die Liste als Ganzes hier wiederzugeben würde zu weit führen, denn sie umfasst mehrere 
Seiten gesammelter Ankündigungen aus der »Spenerschen Zeitung« wie auch aus der 
»Vossischen Zeitung« im hier relevanten Zeitraum.

720	 Schöne an Goßler, Verwaltungsbericht 1878–1881, 19. September 1881, in: GStA PK, 
I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 5, Bl. 46.

721	 Vgl. Schöne an Bosse, »Betrifft Rundgänge«, 2. Februar 1895, in: GStA PK, I. HA 
Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 9, Bd. 2. 

722	 Ebd.	
723	 Vgl. Wilhelm Bode, »Die Popularisierung der Berliner Staatsmuseen«, in: »Vossische 

Zeitung«, 27. August 1920, in: SMB-ZA, IV/NL Bode, 302, »Öffentlichkeitsarbeit der 
Museen 1901–1920«.
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Souvenirs in Bildform

Schließlich sei als ›Popularisierungsmaßnahme‹ noch das Souvenir in Bild-
form genannt, das es dem Publikum ermöglichte, eine visuelle Erinnerung 
an den Museumsbesuch mit nach Hause zu nehmen. Man könnte es den 
Nachfolger des im 18. Jahrhundert üblichen reproduzierenden Stiches nennen, 
der jedoch meistens über den Verleger verkauft wurde, nicht über die betref-
fende Sammlung selbst. Lange Zeit konnte im Museum in Berlin lediglich 
Eduard Friedrich Eichens’ Nachstich der »Anbetung der Könige« (Abb. 38), 
damals als eine Schöpfung Raffaels angesehen (Abb. 39),724 die Aufgabe eines 

724	 Das Gemälde (Kat. Nr. 150) wird mittlerweile Giovanni di Pietro, genannt Lo Spagna, 
zugeschrieben; Stockhausen 2000, S. 49f., 205 und S. 322f., Nr. 628.

Abb. 38: Eduard Friedrich Eichens, »Die Anbetung der Könige (nach Ra�ael)«, 1836, SMB, 
Kupferstichkabinett, Inv.-Nr. 26-1881
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solchen Souvenirs erfüllen. Die nach dem ehemaligen Besitzer des Gemäldes 
»Ancajani-Stich« genannte Druckgraphik wurde 1835 in Auftrag gegeben.725 
Beim Publikum war sie indes nicht wirklich erfolgreich, vermutlich wegen 
ihres relativ hohen Preises und wegen des schlechten Erhaltungszustandes 
der »Anbetung« selbst. Bereits direkt nachdem das 1833 angekaufte Werk 
in die Gemäldegalerie gelangt war, wies Brühl, offenbar aus Furcht vor der 

725	 Minister Altenstein hatte zugestimmt, »das neu erworbene Bild von Raphael aus dem 
Hause Ancajani auf Kosten des Museums in Kupfer stechen und zum Vortheil des Museums 
verkaufen zu lassen«; Altenstein an Brühl, 26. Juni 1834, in: SMB-ZA, I/GG 1, Bl. 33. 
Der offizielle Vertrag zwischen Eichens und Brühl datiert auf den 15. Januar 1835. Darin 
war festgelegt, dass der Kupferstecher bis spätestens »zu Michaelis« (29. September) 1836 
insgesamt 250 »vollkommen gelungene Abdrucke nebst der Platte abzuliefern« hatte; ebd., 
Bl. 46f.

Abb. 39: Giovanni di Pietro, genannt Lo Spagna (ehemals Ra�ael zugeschrieben), 
»Die Anbetung der Könige«, um 1500/10, SMB, Gemäldegalerie, Kat. Nr. 150
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Kritik eines Laienpublikums, den Galeriediener Sternaux an, dass das »neue 
Raphaelsche Bild« zwar »von jetzt an, allen Künstlern und Kunst-Freunden, 
welche es zu sehen wünschen, gezeigt werden« könne, jedoch dabei »die Thür 
des Saales nie aufstehen bleiben« dürfe, »damit nicht die gewöhnlichen, das 
Museum besuchenden Personen mit eintreten können«. Sternaux (bzw. in 
seiner Abwesenheit der stellvertretende Galeriediener Gysi) müsse »daher die 
Saal-Thür stets verschlossen halten. – Finden sich zufällig mehrere Personen 
zugleich ein, die das Bild zu sehen wünschen, so können diese allerdings 
zusammen eingelassen werden; doch muß dasselbe nie dem eigentlichen 
großen Publikum gezeigt werden.«726 Eichens’ Stich war eine Art Kompen-
sation für einen ›Fehlkauf‹, zugleich war über ihn die Möglichkeit gegeben, 
dem Publikum eine ›ausgebesserte‹ Version des Originals anzubieten, zu dem, 
beschädigt, wie es war, nicht einmal alle Besucher Zugang erhielten. Bereits 
ab 1843 zeichnete sich jedoch ab, dass der Kupferstich sich immer schlechter 
verkaufte. Nachdem dann 1861 lediglich noch ein Exemplar sowie 1862 und 
1863 jeweils nur noch zwei Exemplare für je 8 Thaler veräußert worden waren, 
stellte man den Verkauf ganz ein.727

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen unter Meyer und Bode wurde 1874 
schließlich auch das Gemälde selbst aus der Schausammlung entfernt.728 Ein 
paar Jahre später, im Oktober 1882, plädierte der Maler Oscar Begas für die 
Rückkehr des Werkes, da er der Ansicht war, dass das Publikum »sich daran 
gewöhnen müsse, früher oder später, in den Gallerien mehr oder weniger zer-
störte Bilder zu sehen, gerade wie es sich daran gewöhnt hat, zerstörte antike 
Statuen zu betrachten, ohne Anstoß an dem Zustand der Zerstörung derselben 

726	 Brühl an Sternaux, 11. April 1834, ebd., Bl. 29‒29v.
727	 Im ersten Angebotsjahr, 1837, wurde der Stich am besten verkauft und brachte 230 Thaler 

ein, im zweiten Jahr waren es bereits nur noch 122 Thaler. Olfers stellte alsbald fest, dass der 
Absatz des Stiches sukzessive abgenommen habe, und für die Zukunft sei auch auf »kein 
Steigen [mehr zu] hoffen«; Olfers an Eichhorn, Verwaltungsbericht 1837–1839, 29. Dezem-
ber 1840, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 1, Bl. 108‒135v., hier 
Bl. 133v.–134. In diesem Verwaltungsbericht bezifferte er die Einnahmen seit Ende 1836 auf 
insgesamt 501 Thaler, die zuvor entstandenen Kosten waren damit »noch lange nicht gedeckt«. 
Aus dem Rechnungsbuch für 1835 geht hervor, dass Eichens insgesamt 1.000 Thaler für die 
Anfertigung des Kupferstichs bekommen hatte; SMB-ZA, I/GV 71, Bl. 36. Da der Stich ab 
1839 noch einmal weniger und zwischen 1855 und 1860 gar nicht verkauft wurde, konnten 
die Kosten letztlich nie hereingeholt werden: Zählt man die jährlichen Einnahmen aus den 
Rechnungsbüchern bis 1863 zusammen, kommt man auf lediglich 806 Thaler. Der anfängliche 
Stückpreis ist in den Akten nicht erwähnt, nur für das Jahr 1848 ist der Verkauf von einem 
Exemplar für 6 Thaler dokumentiert. Siehe SMB-ZA, I/GV 84, Rechnungsbuch 1848, 

		  Bl. 3; I/GV 101, Rechnungsbuch 1863, Bl. 17.
728	 Stockhausen 2000, S. 322, Nr. 628.
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zu nehmen«. Daher könne man schadhafte Werke wie das »Ancajani-Bild« 
durchaus ohne weiterführende Restaurierung ausstellen, da das Publikum mehr 
und mehr damit vertraut sein würde, dass Kunstwerke, »welche ihr Alter nach 
Jahrhunderten zählen, auch die Spuren dieser Jahrhunderte tragen«.729 Dafür 
war die Zeit jedoch noch nicht reif. Das Gemälde wurde erst 1931 wieder den 
Besuchern präsentiert.730

Mit der Entwicklung der Photographie stand ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
nicht nur ein neues technisches Hilfsmittel für die Kunstwissenschaft zur 
Verfügung,731 sondern es eröffneten sich auch ganz neue Möglichkeiten für 
die exakte Reproduktion eines Kunstwerks, die als Souvenir von den Besu-
chern erworben werden konnte. Da man aber auf Museumsseite lange Zeit 
gegenüber den kommerziellen Interessen der Photographen skeptisch blieb, 
gewann der Verkauf von entsprechenden Aufnahmen in Berlin erst ab 1880 
richtig an Dynamik.732

Eine Information in Bezug auf das Photographieren im Museum findet 
sich erstmals im Verwaltungsbericht über das Jahr 1861. Olfers teilte hier 
mit: »Photographien von einigen Gemälden und Statuen/Gipsabgüssen sind 
vom Institute der Frau L. Bette mit gutem Erfolg genommen worden.«733 
Von welchen Kunstwerken genau oder wozu diese Photos damals angefertigt 
wurden, ob zur Dokumentation, zur Publikation oder zum Verkauf, dazu 
äußerte sich Olfers leider nicht. Unabhängig davon ist aber interessant, dass 
die Photographien von einer Frau gemacht wurden, sodass es sich bei ihnen 
vermutlich um ein doppeltes Novum gehandelt hat. Die Photographin war 
Laura Bette, die bereits Aufnahmen von Zeichnungen und Studienskizzen 
Raffaels in Hampton Court und im Louvre gefertigt hatte, welche sie, eben-
falls 1861, unter dem Titel »Raphaelische Facsimilien« veröffentlichte und 
über den Wissenschaftlichen Kunstverein vertrieb.734 Vielleicht vermittelt 
über Waagen, hatte sie bei der Verwaltung erfolgreich angefragt, nun auch in 

729	 SMB-ZA, I/GG 5, Bl. 23–24v.
730	 Stockhausen 2000, S. 322, Nr. 628.
731	 Vgl. Peters 2002.
732	 Der Verkauf solcher Photographien war dem niederländischen Maler und Kunstschrift-

steller Johan Gram als »gute Maßnahme« bei seinem Berlinbesuch 1880 aufgefallen; zit. 
in Savoy/Sissis 2013, S. 184. Leider finden sich bei ihm weder Preisangaben noch eine 
Auskunft über die als Photos zur Verfügung stehenden Bildmotive.

733	 Olfers an Mühler, Verwaltungsbericht 1861, 22. Juli 1862, in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, 
Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 2, Bl. 263‒297, hier Bl. 294v.

734	 Vgl. Peters 2014, S. 50.
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den Berliner Museen photographieren zu dürfen.735 Waagen stand der neuen 
Technik positiv gegenüber; er erkannte in ihr wohl sofort das Potenzial eines 
zusätzlichen Mittels, um »die Theilnahme für die Kunst zu steigern«, bot sie 
doch die Möglichkeit, die Meisterwerke seiner Sammlung einem breiteren 
Publikum zugänglich zu machen als bisher.736 Seine Aufgeschlossenheit für 
das neue Medium wird auch dazu geführt haben, dass Friedrich Werckmeister, 
einer der Gründer und Inhaber der Photographischen Gesellschaft in Berlin, 
im Mai 1867 das erste Mal um Erlaubnis bat, Photos von insgesamt zwölf 
Werken der Gemäldegalerie machen zu dürfen, unter anderem von Correg-
gios »Leda« und dem »Jugendbrunnen« (heute »Jungbrunnen«) Cranachs 
d.Ä.737 Allerdings stellte das Photographieren in der Galerie gerade in der 
Anfangszeit eine besondere Herausforderung dar, weil die Werke abgehängt 
werden mussten, um sie an einen Platz mit für die Aufnahmen günstigerem 
Licht zu bringen, etwas, das den Photographen weder in den Florentiner 
Uffizien noch im Pariser Louvre einfach so erlaubt wurde.738 Bei dieser ersten 
Photographieanfrage zu kommerziellen Zwecken äußerte dementsprechend 
auch Galerieassistent Heinrich Gustav Hotho (1802‒1873) anfänglich noch 
Bedenken, für ein Abhängen der Gemälde fehle das Personal.739 Dennoch 
schlug Olfers als geeigneten Termin den Dienstag vor, an dem die Galerie 
wegen Reinigungsarbeiten geschlossen blieb.740 So konnten die Mitarbeiter 
der Photographischen Gesellschaft die Aufnahmen machen, die bereits zwei 
Monate später, am 18. Juli 1867, bei Werckmeisters zweiter diesbezüglicher 
Anfrage ‒ diesmal ging es schon um die Ablichtung von 148 Kunstwerken ‒ 
mitgeschickt wurden. Die Museumsleitung sollte von der Qualität der Photos 
überzeugt werden.741 Dies war bei Hotho zwar durchaus der Fall, der bestätigte, 
dass »die zur Probe vorliegenden bereits copirten Blätter mit Sorgsamkeit 

735	 Peters weist darauf hin, dass Waagen Bettes Photos von Schinkel-Zeichnungen wenige 
Jahre zuvor, 1857, im »Deutschen Kunstblatt«, lobend besprochen hatte; ebd., S. 50 mit 
Anm. 24.

736	 Waagen, 1867/68, zit. in Peters 2001, S. 173; zudem Peters 2004, S. 174.
737	 Werckmeister im Namen der Photographischen Gesellschaft an Generaldirektion, 14. Mai 

1867, in: SMB-ZA, I/GG 2, Bl. 259. Eingedenk der seinerzeit noch gültigen ›Hierachie‹ der 
verschiedenen Schulen ist es bemerkenswert, dass die erwünschte Genehmigung lediglich 
vier italienische Gemälde betraf, darunter zwei von Raffael, dagegen aber acht Werke von 
sieben Künstlern der niederländisch-deutschen Schule, u. a. zwei von Rubens und den hier 
genannten »Jungbrunnen« von Cranach.

738	 Vgl. Peters 2004, S. 176; dies. 2014, S. 54.
739	 Siehe die auf den 17. Mai 1867 datierte Anmerkung Hothos rechts oben am Rand von 

Werckmeisters Anfrage, in: SMB-ZA, I/GG 2, Bl. 259.
740	 Vgl. Peters 2004, S. 173.
741	 Werckmeister an Generaldirektion, 18. Juli 1867, in: SMB-ZA, I/GG 2, Bl. 263f.
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vervielfältigt« worden seien – doch der neuen Anfrage könne er trotzdem nicht 
stattgeben, da sie eine zu große Zahl an Werken betreffe, weshalb das Projekt 
zu viel Zeit beanspruchen würde. Außerdem sei es seiner Meinung nach nicht 
möglich, der Photographischen Gesellschaft allein ein solches »Privilegium« zu 
erteilen. Was er aber anbieten könne, sei, zunächst nur die Aufnahmen einer 
deutlich dezimierten Zahl von Gemälden zu bewilligen.742 Werckmeister war 
damit einverstanden und reduzierte seine Liste auf 20 Gemälde, von denen ihm 
Olfers letztlich neun beließ.743 Nachdem sich Waagen ebenfalls davon über-
zeugt hatte, dass die Photos »auf eine durchaus würdige Weise veröffentlicht« 
werden konnten, versprach er, sich dafür einsetzen zu wollen.744 Zusätzlich 
stellte er den Kontakt zum Direktor der Londoner National Gallery, William 
Boxall, her, der bei seinem Besuch in Berlin im Herbst 1867 der Photographi-
schen Gesellschaft zusagte, dass sie Aufnahmen auch von Bildern aus seinem 
Bestand machen dürfe.745 So kam es, dass Werckmeister am Ende des Jahres 
der Generaldirektion Belegexemplare seines Photokatalogs übersenden konnte, 
aus dem nicht nur Einzelaufnahmen von Werken der Berliner Gemäldegalerie 
im Folioformat für 1 Thaler, sondern auch solche von Bildern der National 
Gallery für 1½ Thaler zu bestellen bzw. zu kaufen waren.746 Es wird, so kurz 
vor Weihnachten, eine zeitlich geschickt eingetaktete Geschäftsidee gewesen 
sein, denn ab da besaß die Photographische Gesellschaft auf diesem Gebiet 
über mehrere Jahre hinweg die Monopolstellung, die man ihr, wir erinnern 
uns, zu Beginn eigentlich nicht hatte einräumen wollen.

Bode ging im Sommer 1876 so weit, der Photographischen Gesellschaft 
den Vorschlag zu unterbreiten, den Oberlichtsaal der Gemäldegalerie im 
Alten Museum für zwei Tage zu schließen, sodass sich dort ein Photograph 
an drei Tagen (von Montag, dem seit 1870 gültigen offiziellen Schließtag, 
bis Mittwoch)747 ungestört aufhalten könne.748 Da diese Lösung indes ver-
mutlich zu Beschwerden von Besuchern führte, die an unerwarteten Tagen 

742	 Siehe die auf den 27. Juli 1867 datierte Randnotiz Hothos in Werckmeisters Anfrage-
schreiben, ebd., Bl. 264.

743	 Werckmeister an Generaldirektion, 1. August 1867, ebd., Bl. 266; Olfers an Werckmeister, 
6. August 1867, ebd., Bl. 268. Auffällig dabei ist, dass Olfers die Bewilligung für acht 
italienische Gemälde und nur eine niederländische Arbeit erteilte. Offensichtlich wollte 
er damit das Bild vom Bestand der Gemäldegalerie nach außen hin geraderücken.

744	 Waagen an Werckmeister, 6. Dezember 1867, ebd., Bl. 272. 
745	 Vgl. Peters 2014, S. 54.
746	 Werckmeister an Generaldirektion, 19. Dezember 1867, in: SMB-ZA, I/GG 2, Bl. 273.
747	 Zu den seit 1870 geltenden Öffnungszeiten siehe van Wezel 2018, S. 106f., zudem die 

Übersicht ebd., S. 168.
748	 Bode an Photographische Gesellschaft, 25. Juni 1876, in: SMB-ZA, I/GG 3, Bl. 120.
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einen Teil der Gemäldegalerie geschlossen vorgefunden hatten, wurde schon 
im Jahr darauf ein anderer Weg gesucht, die Photographen in Ruhe arbeiten 
zu lassen: 1877 wird erstmals ein »Atelier« erwähnt, das offenbar auf der 
Museumsinsel speziell für das Abphotographieren von Kunstwerken in der 
Nähe der Gemäldegalerie aufgebaut wurde.749

Auf die Idee, die Photos in der Galerie selbst zum Kauf anzubieten, »an 
einem eigens dazu zu errichtenden Tische«, kam man erst 1878.750 Leider sind 
in den Akten auf Museumsseite keine Informationen zu den damaligen Preisen 
der Reproduktionen greifbar, was umso erstaunlicher ist, als die neue Technik 
zu diesem frühen Zeitpunkt noch ein kostspieliges Medium gewesen sein 
muss. Dafür finden sich entsprechende Angaben in einer Anzeige der Photo-
graphischen Gesellschaft hinten im vorläufigen Katalog der Gemäldegalerie 
aus demselben Jahr.751 Demnach wurden zwei verschiedene Photokategorien 
angeboten: zum einen großformatige Aufnahmen nach den Originalwerken, 
die man entweder im »Extra-Format« à 45 Mark oder im »Imperial-Format« 
à 12 Mark erwerben konnte, zum anderen kleinformatigere Aufnahmen nach 
Zeichnungen, »welche von tüchtigen zeichnerischen Kräften mit höchster 
Sorgfalt und Treue vor den Originalen hergestellt« worden waren und im 
»Folio-Format« 3 Mark sowie im »Cabinet-Format« 1 Mark kosteten. Da 
das Geschäft, wie es scheint, problemlos lief, durfte die Photographische 
Gesellschaft ab 1882 sogar einen eigenen Verkaufsstand im Verbindungsgang 
zwischen dem Alten und dem Neuen Museum betreiben.752

Während die Museumsleitung versuchte, über die Photographien ein 
repräsentatives Bild der Sammlung nach außen zu vermitteln, ging es der 
Photographischen Gesellschaft fraglos eher darum, die beim Publikum 
besonders beliebten Werke in Aufnahmen anzubieten, weil dies den größt-
möglichen kommerziellen Erfolg versprach. Zu den solcherart favorisierten 
Bildmotiven gehörten unter anderem Raffaels »Madonna Colonna«,753 das 
Vera-icon-Gemälde mit dem Antlitz Christi (»Schweißtuch der Veronika«), 
das lange für ein Werk Correggios gehalten wurde (heute Alessandro Tiarini 

749	 Die Photographische Gesellschaft bittet im Juli 1877 um die Verschiebung eines Auf-
nahmetermins, da das »Atelier« noch nicht habe aufgebaut werden können; SMB-ZA, 

		  I/GG 4, Bl. 18.
750	 Meyer an Generalverwaltung, Jahresbericht 1877–1878, 1. Mai 1878, ebd., Bl. 59v.
751	 Meyer/Bode 1878, o. S.
752	 Stockhausen 2000, S. 211. Durch Gram (zu ihm siehe Anm. 732) wissen wir, dass bereits 

1880 »gute« Photographien zum Festpreis sowohl im Alten Museum als auch in der 
Nationalgalerie verkauft wurden; zit. in Savoy/Sissis 2013, S. 184.

753	 Siehe van Wezel 2018, S. 130, Abb. 50.
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zugeordnet),754 die »Leda« von Correggio (Abb. 8), Tizians sogenannte »Lavi-
nia« sowie ein etwas gefühlig geratenes Mädchenporträt von Jean-Baptiste Greuze. 
Sie alle gab es daher auch in der preiswerteren Kategorie der Photographien 
nach Zeichnungen zu kaufen. Das Religiöse und das Sentiment scheinen 
demnach gegen Ende des 19. Jahrhunderts beim breiteren Berliner Museums-
publikum besonders hoch im Kurs gestanden zu haben.755 Der Erfolg der 
Photographischen Gesellschaft sollte bis 1884 andauern, erst dann bekam 
sie Konkurrenz von anderen Anbietern und verlor ihre Monopolstellung bei 
der Museumsverwaltung.756

Über den Museumsbesuch in den jahresberichten 
der Verwaltung

Seitdem in § 27 des 1835 von Minister Altenstein aufgesetzten und von Fried-
rich Wilhelm III. unterzeichneten Statuts des Königlichen Museums festgelegt 
worden war, dass die Abteilungsdirektoren über den Generalintendanten 
alljährlich Jahresberichte beim Kultusministerium einzureichen hatten,757 
finden sich darin regelmäßig auch Äußerungen über den Museumsbesuch. 
Allerdings sind diese, da nicht durch belegbare Zahlen unterfüttert, eher 
unpräzise formuliert.758 Während der Forschungsarbeit an der vorliegenden 

754	 Raub 2020, S. 83.
755	 Von den zwölf preiswerteren Fotos nach Zeichnungen hatten acht ein religiöses und 

zwei ein mythologisches Thema, darüber hinaus waren, wie oben dargelegt, in dieser 
Form auch Tizians »Lavinia« sowie Greuzes Mädchenbildnis zu erwerben; siehe unter 
»B. Photographien nach Zeichnungen« in der besagten Werbeanzeige der Photographi-
schen Gesellschaft in: Meyer/Bode 1878, o. S. Einige dieser Gemälde sind bereits bei den 
englischen Schriftstellerinnen Mary Shelley und George Eliot (alias Mary Ann Evans), die 
1842 bzw. 1854 Berlin besuchten, als besonders bewunderswert aufgeführt; Shelley zit. in 
Savoy/Sissis 2013, S. 47; Eliot zit. in Harris/Johnston 1998, S. 33, 41, 251; zu Eliots Berliner 
Museumsbesuch siehe auch Savoy/Sissis 2013, S. 86–88. 1855 bildete die Werke dann auch 
Albert Henry Payne in seiner erfolgreichen Publikation »Die Königlichen Museen in Berlin« 
ab (Payne o. J. [1855 a]; ders. o. J. [1855 b]; siehe zu dieser Publikation bereits S. 164f.).

756	 Vgl. Stockhausen 2000, S. 211; Peters 2002. Wie Nys 2012, S. 371–375, erläutert hat, kam 
der Handel mit Reproduktionen in den belgischen Museen im Vergleich zu Berlin erst sehr 
viel später, um die Jahrhundertwende, in Gang.

757	 Statut 1835 (in Druckform), in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, 
Bd. 1. Von den insgesamt 70 Paragraphen betreffen nur die letzten fünf unmittelbar »die 
Benutzung des Museums«. Der größte Teil des Statuts umfasst hingegen Bestimmungen 
im Zusammenhang mit der Verwaltung und Beaufsichtigung der Sammlungen.

758	 Nur für die Kunstkammer im Schloss liegen für die Zeit zwischen 1835 und der Ausräumung 
1855 verlässliche Besucherzahlen vor, da der Zutritt dort, wie erläutert, an eine Führung 
gebunden blieb; siehe van Wezel 2018, S. 157. In seinem ersten Jahresbericht meldete 
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Studie ist jedoch erkennbar geworden, dass es, zumindest bis zum Ende der 
Ära Olfers (1839–1869), für die halböffentlichen Wochentage, an denen 
man sich in die Besucherbücher eintragen sollte, durchaus recht verlässliche 
Zahlen gegeben hätte, wenn denn diese Bücher bewahrt geblieben wären. 
Wir müssen davon ausgehen, dass es zwischen 1832, als der Museumsein-
tritt an den öffentlichen Tagen »ohne Weiteres« möglich war, und 1869, als 
das »am Eingang ausgelegte Buch« an den halböffentlichen Tagen erstmals 
nicht mehr in der Besuchsordnung erwähnt wurde, über 36 Jahre hinweg für 
die letztgenannten Tage eine Eintragungspflicht gegeben hat.759 Jenseits der 
konkreten Besucherzahlen hätten uns diese Bücher eventuell noch sehr viel 
mehr Informationen bieten können, zum Beispiel hinsichtlich der sozialen 
Zusammensetzung des Publikums oder des Verhältnisses zwischen auswär-
tigen und einheimischen Gästen.760

So vage mithin die Vermerke in den Jahresberichten der Abteilungsdi-
rektoren diesbezüglich auch sind, ist auf ihrer Grundlage nichtsdestominder 
eine stetig zunehmende Begeisterung des Publikums für die neue Institu-
tion festzustellen und an diesem wachsenden Interesse wiederum der Erfolg 
zunächst des freien Eintritts und dann auch des Angebots eines sonntäglichen 
Museumseintritts abzulesen. Ein einziges Mal, bevor die Jahresberichtspflicht 
in Kraft trat, lässt sich schon ein entsprechender Vermerk nachweisen: 1833 
vermeldete Waagen einen »fortwährend sehr zahlreichen Besuch« in der 
Gemäldegalerie.761

Ledebur am 1. Januar 1836 an Brühl: »Das immer steigende Interesse an der Kunstkammer 
bewährt sich […] in dem stets wachsenden, kaum zur Hälfte zu befriedigenden Wunsche 
des Publikums, dies Institut in Augenschein zu nehmen.« GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, 
Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 1, Bl. 50.

759	 In der Besuchsordnung vom 1. Oktober 1868, wie sie am 6. Oktober in der »Vossischen 
Zeitung« (Nr. 234) veröffentlicht wurde, findet sich die Eintragung in das »am Eingang aus-
gelegte Buch« ein letztes Mal als Bedingung für den Museumseintritt an den sogenannten 
Studientagen erwähnt. Ab der nachfolgenden Besuchsordnung, in der »Vossischen Zeitung« 
vom 6. April 1869 (Nr. 79) publiziert, ist dieser Punkt dann nicht mehr verzeichnet, woraus 
sich ableiten lässt, dass die Besucherbücher in der Zwischenzeit abgeschafft worden waren. 
Dass es hier einen Konnex zu dem Umstand, dass Olfers in genau dieser Zeit sein Amt 
ruhen ließ, gegeben haben könnte, ist dokumentarisch nicht zu belegen, aber prinzipiell 
möglich. Er wurde nach seiner schweren Erkrankung bereits seit Juni 1868 von einer 
Verwaltungskommission vertreten und kehrte bis zu seiner Pensionierung, die Ende 1868 
beantragt wurde und offiziell im April 1869 in Kraft trat, auch nicht mehr in den Dienst 
zurück.

760	 Aspekte, die Hörster o. J. [2010], S. 108–120, auf Basis der Besucherbücher des Trippenhuis 
in Amsterdam analysiert hat.

761	 Waagen an Brühl, 27. April 1833, in: SMB-ZA, I/GG 1, Bl. 15. Im Zusammenhang damit 
beklagte er, dass man in der wärmeren Jahreszeit trotz des dringenden Bedürfnisses nach 
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Der erste Jahresbericht der Gemäldegalerie über das Jahr 1835, in dem 
jetzt erstmals offiziell über den Besuch in der Sammlung Auskunft gegeben 
wurde, stammte indes nicht von Waagen, sondern von seinem Vertreter, dem 
Direktorialassistenten Heinrich Gustav Hotho (Abb. 40). Waagen selbst 
hielt sich damals für acht Monate in London auf, wo er unter anderem, wie 
beschrieben, von der parlamentarischen Enquête-Kommission über das Ber-
liner Museum befragt wurde. Hotho berichtete an seiner Stelle: »Was endlich 
die Frequenz des Besuches von Seiten des Publikums anbetrifft, so hat sich 
dieselbe, statt abzunehmen, eher vermehrt. Besonders zeigte sich für die neu 
angekauften Gemälde ein reges Interesse […].« Augenscheinlich hatte sich 
das Publikum seit der Eröffnung des Museums an den dortigen Beständen 
noch nicht sattgesehen, im Gegenteil: Vor allem war es die Neugierde auf neue 
Bilder, durch die es »vermehrt« den Weg ins Museum fand, eine Beobachtung, 
die hauptsächlich für die einheimische Bevölkerung gegolten haben muss. 
Außerdem wies Hotho daraufhin, dass, »obschon [man] alle Klassen und 
Stände gleichmäßig zugelassen« habe, doch »die Ruhe und der Anstand […] 
während dieses ganzen Zeitraumes in keiner Weise gestört worden« seien. Auch 
sei es zu nahezu keinen mutwilligen Beschädigungen gekommen, weshalb 
sich »die großartige Liberalität, mit welcher die Sammlungen der Königlichen 
Museen dem Publikum geöffnet« worden seien, als »ebenso gerechtfertigt als 
belohnt erwiesen« habe.762 Jenseits dessen bedauerte er es, nicht die Gelegenheit 
gehabt zu haben, Verbindungen zu »fremden Kunstgelehrten« oder Direktoren 
auswärtiger Galerien zu knüpfen, wozu er laut Statut ‒ in § 27 ist »[b]ehufs 
der Vorschläge zu neuen wichtigen Erwerbungen« genau dies ausdrücklich 
erwünscht ‒ eigentlich angehalten war. Er habe sich darauf beschränken 
müssen, »nach besten Kräften Einzelnen, welche sich mir vornehmlich aus 
dem Kreise der Studierenden und der die Kriegsschule bestehenden Offiziere 
näher anschlossen, in ihrer Kunstanschauung und historischen Kenntniß weiter 
zu helfen«.763 Die Unterscheidung zwischen einem öffentlichen Publikum und 
einem Publikum, das im Zweifelsfall bereits künstlerische Vorbildung besaß, 
kommt in seiner Darstellung klar zum Vorschein. In Bezug auf das erst-
genannte Publikum mutet es an, als habe Hotho, getreu seiner idealistischen 

frischer Luft die Fenster aufgrund der sonst »eindringenden Fliegen« nicht öffnen könne, 
und bat deshalb bei Brühl darum, 14 Gazefenster anfertigen lassen zu dürfen.

762	 Hotho an Brühl, Jahresbericht 1835, 3. März 1836, ebd., Bl. 81‒82v., hier Bl. 82‒82v.; 
auch in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, Bd. 1, Bl. 33‒34v., hier 
Bl. 33v.‒34.

763	 SMB-ZA, I/GG 1, Bl. 82v.; auch in: GStA PK, I. HA Rep. 76 Ve, Sekt. 15, Abt. 1, Nr. 15, 
Bd. 1, Bl. 34.
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Abb. 40: Heinrich Gustav Hotho an Karl Graf von Brühl, Jahresbericht 1835, 3. März 1836, 
in: SMB-ZA, I/GG 1, Bl. 81�82v., hier Bl. 82 (Ausschnitt), Bl. 82v.






































































































































































































